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Die Problematik administrierter Preise in der Elektrizitatswirtschaft
und deren energiepolitisches Lenkungspotential ')

Von H. Lienhard

Der Autor analysiert die Frage, nach welchen Kriterien die Preis-
bildung in der Elektrizititswirtschaft effektiv erfolgt und welche be-
triebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Wirkungen dies zur
Folge hat. Es zeigt sich, dass das heute praktizierte System der ad-
ministrierten Preise in der Form von Tarifen eine zweckmdssige und
sachaddiquate Ldsung ermoglicht.

I. Zur Vorgehensproblematik und Problemanalyse

Man ist bei der kontroversen Fragestellung der Energie-
preisbildung sofort versucht zu sagen, der «richtigen» Preis-
stellung. Aber damit ist man schon mitten in den Problemen.
Was heisst «richtigh? Richtig aus welcher Sicht, beziiglich
welchem Zweck und im Hinblick auf welche Zielsetzung? Das
Thema basiert zwar in mancher Hinsicht auf gesicherten wis-
senschaftlichen Grundlagen, die Interpretation der Resultate
kann aber ganz verschieden ausfallen, je nach Standort, geisti-
gem und ideologischem Hintergrund. Dies ist in Figur 1 dar-
gestellt. Dabei soll von einer Situationsanalyse ausgegangen
werden. Bereits hier stellt sich sofort das Objektivitdtsproblem
mit der Frage, wie ist der Untersuchungsgegenstand, in unse-
rem Fall die Preisstellung, das Preissystem, das Preisniveau
und die Preisentwicklung fiir elektrische Energie heute? Ver-
fiigt der Untersuchende iiberhaupt iiber die notigen Infor-
mationen und kann er sie sachadiquat interpretieren?

1l. Preistheorie
1. Grundfragen

Aufgabe der Preistheorie ist es, in allgemeingiiltiger Weise
zu erkldren, welche Preise fiir die einzelnen Giiter zustande
kommen und welche Giitermengen von den einzelnen Haus-
halten und Unternehmungen angeboten oder nachgefragt
werden [1]. Dies ist die typische volkswirtschaftliche Frage-
stellung. Demgegeniiber lautet die betriebswirtschaftliche
Fragestellung: Welche Preise muss eine Unternehmung unter
Beriicksichtigung der jeweiligen Datenkonstellation fordern,
um sich seiner Zielsetzung entsprechend zu verhalten?

1) Referat, gehalten am 9. Dezember 1980 im Kolloquium fiir For-

schungsprobleme der Energietechnik von Prof. H. Leuthold an der
Eidgendssischen Technischen Hochschule in Ziirich.
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Lauteur analyse la question du choix des critéres de tarification
et de ses conséquences sur le plan de I'économie d’entreprise et de
I'économie publique. Il s’avére que I'actuel systéme des prix admi-
nistrés sous forme de tarifs constitue une solution judicieuse et ap-
propriée.

In der Preistheorie wurden bisher preispolitische Problem-
stellungen uberwiegend unter volkswirtschaftlichen und nicht
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten analysiert. Heraus-
ragende Darstellungen dazu sind etwa die Arbeiten von
K. Brandt, W. Krelle und A. Ott [2]. Sie haben vor allem den
Gesamtmarkt und die Frage nach dem Marktgleichgewicht in
das Zentrum ihrer Forschungen gestellt.

2. Zur Bedeutung der 6konomischen Modelltechnik

Die 6konomische Theorie ist eine ausgesprochene Modell-
wissenschaft. Das ist deshalb so, weil die dkonomische Realitit
— etwa im Vergleich zu technischen Konstruktionen — sehr
komplex ist, weil neben rationalen Uberlegungen emotional
gesteuertes menschliches Verhalten von dominanter Bedeutung
sind. Schliissige 6konomische Theorien setzen deshalb immer
eine scharfe Abgrenzung der Problemstellung voraus. Man
muss deshalb Modelle mit genau definierten Axiomensystemen
schaffen, um bestimmte, abgegrenzte Problemstellungen mog-
lichst isoliert und in bekannten Zusammenhédngen untersuchen
zu konnen. Es wird dabei stets unterstellt, dass das Unter-
suchungsobjekt, hier die Preisbildung, so ablduft, dass deren
Abbildung auf ein mathematisches Modell und die weitere
mathematische Behandlung dieses Modells die Wirklichkeit
annihernd richtig simuliert. Gerade dies ist aber bei den Aus-
filhrungen der Volkswirtschaftstheoretiker meist nicht der Fall
[1]. Und dies hat wiederum zur Folge, dass die aufgrund von
solchen Modellen gefundenen Aussagen nur beschrinkt geeignet
sind, um als unternehmungspolitische Direktiven zu taugen.
Weil aber aus den Zusammenhéngen gerissene Einzelerkennt-
nisse in der politischen — und gerade auch der wirtschaftspoli-
tischen — Diskussion von Interessengruppen immer wieder als
Schlagworte politische Relevanz haben, miissen wir uns hier
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Wie kdnnen die Ziele erreicht werden 2
Welche technischen, wirtschaftlichen
und rechtlichen Mittel sind nétig 2

Welche Mitteldosierung ist erfolgversprechend &
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ganz kurz mit einigen Modellaussagen vertraut machen, bevor
wir zu schliissigen Aussagen kommen kdnnen. Dies ist deshalb
wichtig, weil Modelle ja nicht nur Selbstzweck sind und zur
Beschreibung oder Erkldrung irgendwelcher Gkonomischer
Zusammenhiinge verwendet werden. Vielmehr liegt der Haupt-
zweck von Modellen bei der Prognose iiber zukiinftige Ergeb-
nisse bestimmter Verhaltensweisen, und damit sind sie die
Grundlage effektiver Planungspolitik [3].

3. Marktformen als Grundmodelle

Unter der Lehre von den Marktformen versteht man die
Kennzeichnung der einzelnen Mirkte nach ihrer qualitativen
Beschaffenheit und nach der Anzahl der Marktteilnehmer auf
der Angebots- und Nachfrageseite. Fiir theoretische Modell-
iiberlegungen ist sodann die Unterscheidung in vollkommene
(= idealistische) und die unvollkommenen Mirkte sehr we-
sentlich. Einen Uberblick tiiber elementare Preisbildungs-
modelle vermittelt die Tabelle I. Der den Uberlegungen meist
zugrundegelegte vollkommene Markt hat u.a. folgende Be-
dingungen zur Voraussetzung (Axiome):

— Alle Giiter des betreffenden Marktes (Energiemarkt) sind
homogen und fungibel (d.h. gegenseitig vollsténdig substituier-
bar).

— Weder Kiufer noch Verkdufer haben aus irgendwelchen
(etwa ausserkonomischen) Griinden bestimmte Préferenzen
fiir bestimmte Energietréger.

— Es darf keine rdumliche Differenzierungen geben, d.h.,
das Geschehen spielt sich auf einem Punktmarkt (etwa der
Ziircher Borse) ab. Gerade der Energiemarkt ist aber ortlich
ausserordentlich differenziert.

— Es darf auch keine zeitliche Differenzierung zwischen den
einzelnen Anbietern und Nachfragern geben, d.h., es miissen
auch in zeitlicher Hinsicht die genau gleichen Liefer- und
Abnahmebedingungen gelten (also beispielsweise keine Ter-
mingeschifte vorliegen).

Diese vier Bedingungen werden als sogenannte Homogeni-
tdtsbedingungen bezeichnet, Von ganz besonderer Tragweite
ist die fiinfte Modellbedingung:

— Es herrscht fiir alle Marktteilnehmer, also Kédufer und
Verkiufer, vollstindige Markttransparenz, d.h., jeder kennt
die Gesamtheit der Marktbedingungen. Diese Hauptbedingung
muss erfiillt sein, damit man iiberhaupt von einem Gleich-
gewichtspreis sprechen kann. Ist dies schon auf einen Zeitpunkt
hin nur gedanklich mdoglich, also bei statischer Betrachtungs-
weise, so liegt das Hauptproblem der Transparenzbedingung
gerade darin, dass sie auch im Zeitablauf, also in dynamischer
Betrachtungsweise, gegeben sein muss, d.h., es muss auch eine

Matrix der Marktbedingungen Tabelle I
Markttransparenz | Vollsténdig Unvolistindig
Homogenitéts-
bedingungen
Erfullt Vollkommener Temporir
Markt unvollkommener
Markt
Nicht erfillt Unvollkommener Markt
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Vereinfachtes Marktformenschema, geordnet

nach der Zahl und der Grdsse der Marktteilnehmer Tabelle 11

Zahl Zahl der Nachfrager
der Anbieter
Ein grosser Wenige Viele kleine
mittlere
Ein grosser Bilaterales Oligopsoni- Monopol
Monopol stisch
beschrinktes
Monopol
Wenige Oligopolistisch | Bilaterales Oligopol
mittlere beschrénktes Oligopol
Monopson
Viele kleine Monopson Oligopson Bilaterales
Polypol

gleichgerichtete Zukunftsprognose der einzelnen Marktteil-
nehmer vorliegen, um das Risiko eines zu frithen oder zu spiten
Kaufes auszuschliessen. Aus der Marktbedingungsmatrix wird
sofort ersichtlich, dass es in der Realitit nur unvollkommene
Mairkte gibt, dass man aber in der reinen Theorie nur zu ein-
deutigen Aussagen im vollkommenen Markt kommen kann.
Die Ubertragung der so gewonnenen Ergebnisse in die Realitit
ist aber gerade ein bis heute sehr schwieriges und weitgehend
ungelostes Unterfangen.

Es muss nun noch kurz ein anderer Modellbegriff eingefiihrt
werden, ndmlich den der vollstindigen Konkurrenz. Kon-
kurrenz bedeutet aber Wettbewerb, und es geht hier um die
Systematik der Wettbewerbsvoraussetzungen sowohl auf der
Anbieter- als auch der Nachfragerseite. Wir legen unsern Uber-
legungen die vereinfachte Schematik der Tabelle II zugrunde.
Es sei davon ausgegangen, dass es Markte mit unbeschranktem
Zugang fiir Anbieter und Nachfrager gibt; die Mehrzahl der
wirklichen Mirkte sind aber auf der Anbieter- oder Nachfrager-
seite nur beschrankt zugidnglich, weil bestimmte Bedingungen
erfiillt sein miissen. Die Zugangsbeschrinkungen kénnen dabei
rechtlich-institutioneller oder auch wirtschaftlicher Natur sein.
Gerade die leitungsgebundenen Energietriger Gas, Fernwidrme
oder Elektrizitit sind dazu sprechende Beispiele.

Die wesentlichen Erkldrungselemente des morphologischen
Marktformenschemas der Tabelle II sind die Anzahl und die
relative Grosse der Marktteilnehmer, wobei die sogenannte
Symmetrieannahme gilt. Man unterstellt, dass sich die jewei-
ligen Marktteilnehmer einer Marktseite nicht oder nur un-
wesentlich in ihrer Grésse und Struktur unterscheiden, d.h.
einen vergleichbaren Bezug oder Marktanteil aufweisen. Auf
diese Weise erhdlt man die 9 typischen Marktformen der Ta-
belle II. Uns wird hier vor allem der Typ des Monopols niher
beschiftigen, bei dem einem Anbieter eine Vielzahl von Nach-
fragern gegeniibersteht.

4. Elementare Preisbildungsmodelle

Will man im Rahmen einer Preistheorie die Preisbildung
untersuchen, so muss man von einer bestimmten Marktform
ausgehen. Dabei muss das Modell die Komplexitit, die Dyna-
mik und Unbestimmtheit des Wettbewerbs in vielfacher Hin-
sicht einschrianken. So miissen u.a. die folgenden wichtigen
Voraussetzungen gegeben sein:
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(1) Es gilt ausnahmslos auf einem Gesamt- oder Teilmarkt
(etwa dem Wirmemarkt) eine bestimmte Marktform (es sind
also keine rivalisierenden Marktformen zugelassen).

(2) Die Marktteilnehmer verdndern die angebotenen, be-
ziehungsweise nachgefragten Mengen aufgrund der gesetzten
Preise und umgekehrt. Das heisst, es existieren fiir jeden Markt
genau definierte Preis-Absatzfunktionen, wie dies durch Figur 2
veranschaulicht wird.

(3) Alle Marktteilnehmer verfolgen unbeirrbar und rational
einsichtige festliegende Zielsetzungen: Die Anbieter wollen
ausschliesslich maximale Gewinne realisieren, und die Nach-
frager suchen den grosstmoglichen Gesamtnutzen zu realisie-
ren.

(4) Der Stand des technischen und organisatorischen Wis-
sens ist zu einem bestimmten Zeitpunkt konstant und allen
zuginglich. Es erfolgt deshalb eine tridgheitslose Anpassung
aller Marktteilnehmer an diesen technisch und organisatorisch
optimalen Stand.

Gelten in einem Idealmodell alle diese Voraussetzungen,
so haben wir es mit einem determinierten und damit berechen-
baren System zu tun. In der Realitdt sind jedoch die Bedin-
gungen (2) bis (4) in ganz erheblichem Umfang oder sogar
grundsitzlich nicht gegeben. Trotzdem wollen wir hier das
Modell der Preisbildung im Monopol weiterverfolgen.

5. Die Preisbildung beim Monopol der klassischen Theorie

Als Monopol wird diejenige Marktform bezeichnet, bei der
einem den Markt vollig beherrschenden Anbieter viele kleine
Nachfrager gegeniiberstehen. Dies ist die typische Marktform
bei den Gaswerken und den Elektrizititswerken.

Grundaxiom dieser Modellvorstellung und der 6konomi-
schen Theorie der Marktpreisbildung ist dabei:

— Auf dem Markt beziehungsweise einem bestimmten Ort-
lichen und sachlichen Teilmarkt stehen sich Nachfrager und
Anbieter gegeniiber.

Preis pro Einheit

N

Nachfragefunktion Yy —\
12 i !

I

Gleichgewichtspreis

Yo 10 -——
8 \
© \\
) C
Angebotsfunktion Y, \

2
o] X

(o] | 2 3 4 5 6 Angebots - resp.

Xo Nachfragemenge
Fig.2 Zum Modell der Marktpreisbildung; Angebots- und

Nachfragefunktion bestimmen den Gleichgewichtspreis und
die Gleichgewichtsmenge

1
Nachfragefunktion In(X) = > (36 + X?
Angebotsfunktion Ya(X) =2(X+1)
Marktgleichgewichtsbedingung  Yn (Xo) = Ya (Xo)
Gesamterlds = Yo - Xo
278 (B 110)

— Die nachgefragte Menge x eines Gutes ist abhingig von
seinem Preis p, d.h., es existiert eine Nachfragefunktion der
Form Y~ (x) = f(p) (vgl. Figur 2)

— die angebotene Menge x eines Gutes ist ebenfalls von dem
auf dem Markt erzielten Preis abhidngig, und es existiert eine
Nachfragefunktion der Form Ya (x) = g(p) (vgl. Fig. 2)

— der Marktpreis po = Yo bildet sich im Schnittpunkt der
Angebots- mit der Nachfragefunktion als Gleichgewichtspreis.
Jeder Gleichgewichtspreis entspricht dabei einer ganz bestimm-
ten, auf dem Markt zu diesem Preis gehandelten (nachgefragten
und verkauften) Menge x. Diese Verhéltnisse sind aufgrund
einfacher Funktionen in Figur 2 analytisch dargestellt. Aus der
Darstellung ist auch der Gleichgewichtspreis po, die Gleich-
gewichtsmenge xo und damit der Marktumsatz, genannt Ge-
samterlos po - xo, als Rechteck ersichtlich.

Die Modellvoraussetzung der Angebotsfunktion bedeutet
also: Der Anbieter, also das Elektrizititswerk, wird um so
mehr Elektrizitéit erzeugen und zum Verkauf anbieten, je hoher
der dafiir von den Kédufern bezahlte Preis ist. Je hoher also der
Preis, desto mehr Kraftwerke wiirden gebaut. Die Angebots-
funktion ist jedoch nach unten nur soweit real, als der Ange-
botspreis die langfristigen Vollkosten der Produktion und Ver-
teilung deckt. Ist dies nicht der Fall und erfolgt keine Subven-
tionierung oder Defizitdeckung, so muss die Produktion nach
Verzehr allfilliger Finanzreserven eingestellt werden.

Demgegeniiber bedeutet die Modellvoraussetzung der
Existenz einer Nachfragefunktion, dass die K&dufer um so mehr
Ware oder Energie kaufen, je tiefer der Preis ist. Umgekehrt
sollten die Nachfrager um so geringere Mengen kaufen, je
hoher der Preis wird. Auch diese Modellvoraussetzung trifft
in der Realitdt nur in engen Bereichen zu. Fiir ein lebensret-
tendes Medikament ist mancher bereit, auch einen sehr hohen
Preis zu zahlen. Dasselbe gilt auch fiir Luxusgiiter. Umgekehrt
sorgen in modernen und sozial ausgerichteten Volkswirtschaf-
ten mannigfache einkommenswirksame Ausgleichs- und Riick-
kopplungseffekte dafiir, dass bei steigenden Preisen keine oder
nur eine wenig verringerte Mengennachfrage eintritt. Gerade
der Energiemarkt ist dafiir ein Beispiel. Veranschaulichen wir
uns diesen Zusammenhang anhand der Figur 3. Zu unter-
scheiden ist dabei grundsitzlich eine Preis- beziehungsweise
Mengendnderung von der Verdnderung einer Angebots- oder
Nachfragefunktion. Eine Preisinderung verursacht im Modell
grundsétzlich eine Mengendnderung und umgekehrt. Je nach-
dem, welcher Parameter unabhéngig oder abhingig variabel
ist, spricht man von Mengen- oder Preisanpassern.

Als Mass zur Beurteilung der Abhdngigkeit der Mengen-
dnderung von der zugehorigen Preisinderung wird der Elasti-
zitatskoeffizient ¢ verwendet. Der Elastizititskoeffizient ist
definiert als der Grenzwert des Quotienten aus der relativen
Mengenidnderung und der zugehdrigen relativen Preisinde-
rung.

Ax
. x y dx
e=1lim —/——="-—
Aay—0 Ay x dy
y

Analog zum Elastizitdtskoeffizient fiir die Nachfrage wird
derjenige fiir das Angebot definiert unter der Voraussetzung,
dass — wie dies der Regelfall annimmt — die Nachfragefunktion
eine monoton fallende Funktion ist, die Angebotsfunktion
aber monoton wéchst. Unter diesen Voraussetzungen sind
folgende Bezeichnungen iiblich:

Bull. ASE/UCS 72(1981)6, 21 mars



Preis je Energieeinheit
T

N3
| | | | | m
Absatzmenge in Energieeinheiten

Fig.3 Preis-Absatzkurven als Nachfragefunktionen

Die Nachfrage heisst Das Angebot heisst

elastisch, wenn e< —1 e>1
unelastisch, wenn ¢ > —1 e< 1
fliessend, wenn e= —1 e =1 ist.

Angebot und Nachfrage sind demnach elastisch, wenn die
relative Mengeninderung grosser ist als die zugehorige Preis-
4dnderung.

Gehen wir mit dieser Uberlegung nochmals zuriick zu den
Tabellen I und II, zur Matrix der Marktbedingungen bzw. dem
Marktformenschema, so gilt:

— Vollkommene Konkurrenz (= reiner Wettbewerb) liegt
dann vor, wenn sich bei einer Erhohung oder Verminderung
der Produktionsmenge, also des Angebots, der Preis nicht
andert.

— Demgegeniiber liegt ein vollkommenes Angebotsmonopol
im Modell dann vor, wenn fiir eine bestimmte benotigte Menge
jeder geforderte Preis bezahlt wird.

Diese beiden Modelle sind Grenzfille; in der Preistheorie
geht man normalerweise von der monopolistischen Konkur-
renz aus. Diese ist dadurch charakterisiert, dass sich bei einer
Verianderung der Angebotsmenge auch der Marktpreis dndert.
Grafisch wird dieses Verhalten durch eine monoton fallende
Nachfragefunktion dargestellt. Die beiden Grenzfille und der
sogenannte Regelfall sind in Figur 4 veranschaulicht. Die

Preis Preis Preis

Yn Yn

Menge Menge
X X

Figur 3 zeigt demgegeniiber einige Preis-Absatzkurven, die
ein vollig verschiedenes Elastizitidtsverhalten aufweisen.

Wir wollen uns nun die Preisbildung im klassischen Mono-
polmodell unter der Bedingung der monopolistischen Kon-
kurrenz, d.h. bei nach rechts fallender Absatzkurve vergegen-
wirtigen. Dieses Modell hat deshalb eine grosse Bedeutung,
weil es eines der wenigen leicht einsichtigen und analytisch gut
beherrschbaren Preisbildungsmodelle ist, das auch einfache
Aussagen iiber die Optimierung des Gewinns ermdoglicht. Es
ist deshalb auch in allen einschligigen Lehrbiichern der Mikro-
okonomie behandelt.

Wir gehen von einem Produktionsplan eines Mengenanpas-
sers aus, dessen einziges Unternehmungsziel die Gewinnmaxi-
mierung ist. Tatsdchlich setzt das Modell voraus, dass bei
monopolistischer Konkurrenz der Anbieter die Maoglichkeit
hat, den Marktpreis so zu beeinflussen, dass er den Hochst-
gewinn erzielt. Nach dem Gewinnmaximierungsprinzip ist das
fiir diejenige Angebotsmenge der Fall, fiir den die Grenzkosten
gleich dem Grenzerl6s sind (Cournotsches Theorem). (Bereits
1838 hat Cournot diese Frage behandelt und eine Losung an-
geboten beziiglich dem Gleichgewicht auf Oligopolmirkten
und den Eigenschaften dieses Gleichgewichts [4]).

Betrachten wir zur Veranschaulichung des Sachverhalts
Figur 5, wobei hier als Beispiel von folgenden einfachen Funk-
tionen ausgegangen werden soll [4].

Die Produktion der Unternehmung ist charakterisiert durch
folgende Parameter:

Fixkosten Yrr =2
Variable Kosten Yrv = 0,04x3 — 0,6x2 + 3x
Die Nachfragefunktion lautet: Yx = — 0,16x + 2,8

Daraus ergeben sich folgende Gleichungen:

Gesamtkostenfunktion Y = 0,04x3 — 0,6x2
+3x 42
Durchschnittskostenfunktion Yxp = 0,04x2 — 0,6 x
+3+2
x
Grenzkostenfunktion Y’ =0,12x2 —12x + 3
Gesamterlosfunktion Y = —0,16x2 4+ 28x
Grenzerlosfunktion Y’ = —0,32x + 2,8
Gewinnfunktion Yo = —0,04x3 + 0,44 x2
—02x —2
Grenzgewinnfunktion Yo' = —0,12x2 + 0,88x
—0,2

(Alle Angaben in Geldeinheiten pro Periode.)

In Figur 5 ist dabei die Gesamtkostenfunktion, die Gesamt-
erlosfunktion und die Gewinnfunktion eingstragen. Dort, wo

Yn

Fig. 4

Menge Graphische Darstellung von typischen

Vollkommenes Monopol
Nachfrage vollig unelastisch

E>=1

Vollkommene Konkurrenz
Nachfrage vdllig elastisch

€ <=1

Monopolistische Konkurrenz

Nachfragefunktionen
Links: Grenzfille
Rechts: Regelfall mit nach rechts

—o < g <0 fallender Nachfragefunktion
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Fig.5 Preisbildung im Modell der klassischen Monopoltheorie

die Gewinnfunktion Yg = 0, liegen die Gewinnschwellen.
Produktionsmengen darunter oder dariiber fithren fiir die
Unternehmung bei den angenommenen Funktionen zu Defi-
ziten, d.h., die Gesamtkosten werden durch den Erlds nicht
gedeckt. Der Maximalgewinn wird unter Modellbedingungen
bei der Produktionsmenge X erreicht. In diesem Modell gibt
es also eine eindeutig definierte optimale Produktionsmenge,
die anzustreben ist, also etwas, was sich in der Realitdt kaum
jemals nachweisen ldsst!

Besonders klar ersichtlich werden die Verhiltnisse, wenn
wir von der in Figur 6 eingetragenen Nachfragefunktion Yw,
der daraus abgeleiteten Grenzgewinnfunktion Yw" und der
Grenzkostenfunktion Yk’ ausgehen. Der Schnittpunkt der bei-
den Kurven (F), bei dem geméss dem Cournotschen Theorem
der Grenzerlos gleich den Grenzkosten ist, erlaubt die Ermitt-
lung des Cournotschen Punktes C und der Produktionsmenge
X, die den Maximalgewinn ermoglicht. Der Schnittpunkt der
Vertikalen durch F und C mit der Durchschnittskostenfunk-
tion Yxp zeigt die Gesamtkosten bei der Produktion Xu durch
die Flache EFBA und den Maximalgewinn, ausgedriickt durch
die Flache ABCD.

6. Wiirdigung des Monopoimodells

Dem Monopolmodell liegen eine ganze Reihe von An-
nahmen zugrunde, die in der Realitdt nicht zutreffen. Der
Haupteinwand - auf den noch ausfiihrlicher einzugehen ist —
liegt darin, dass es sich heute keine Unternehmung — selbst
wenn sie blosse Luxusgiiter in einem altliberal strukturierten
Staat herstellen wiirde — leisten konnte, ausschliesslich Gewinn-
maximierung zu betreiben. Die dem Modell zugrunde gelegte
Kostenprogression einer angenommenen Kostenfunktion
3. Grades steht in den allermeisten Fillen ebenfalls im Wider-
spruch zur Wirklichkeit. Wire dies tatsidchlich so, dann hitten
die wenigsten Unternechmungen den Willen zu wachsen. Sie
wollen dies aber gerade, weil und wenn sie einen degressiven
Kostenverlauf erwarten.

Die Gewinnmaximierung ist schon per definitionem nicht
gegeben bei offentlichen oder unter 6ffentlicher Kontrolle ste-
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henden Unternehmungen mit teilweise gemeinwirtschaftlicher
Zielsetzung.

Daneben sind in der Praxis die im Modell getroffenen An-
nahmen, etwa das Zugrundelegen einer Kostenfunktion
3. Grades und die lineare nach rechts geneigte Nachfragefunk-
tion, nicht realistische Modellvoraussetzungen. Dies wiirde ja
bedeuten, dass die Elektrizititswerke ihre Absatzpreise laufend
im Sinne der Gewinnoptimierung nach oben und unten ver-
dndern wiirden. Dabei liegt der Charakter eines Tarifes aber
gerade darin, fiir eine nach Konditionen definierte Abnehmer-
gruppe die Preisparameter unabhéngig von der Bezugsmenge
(innerhalb des jeweiligen Tarifrahmens) konstant zu halten.
Leider ist auch die Angebotsfunktion im Modell nur implizite
enthalten, weil es hier ja darum geht, dass der Monopolist
gerade und nur gerade jene Angebotsmenge auf den Markt
bringt, die den Maximalgewinn der Rechnungsperiode erlaubt.

Daraus ist ersichtlich, dass die Modellbedingungen fiir die
Elektrizititswirtschaft gerade nicht zutreffend sind. Trotzdem
wird die 6ffentliche Diskussion immer wieder von Gedanken-
gidngen beherrscht, die sich auf solche Modellergebnisse stiit-
zen. Einer der am hartnickigsten verbreiteten Irrtiimer ist die
aus dem Modell abgeleitete Forderung, dass die Elektrizitédts-
preise gleich den Grenzkosten sein miissten. Eine grosse Frage
hierzu ist zudem, welche Grenzkosten hier gemeint sind, die
derzeitigen Ist-Grenzkosten oder die in die Zukunft projizierten
geschitzten Plan-Grenzkosten, die in der Literatur als lang-
fristige Grenzkosten bezeichnet werden.

11. Kostentheorie und Kostenzuordnung

1. Bedeutung und Gliederung
der betriebswirtschaftlichen Kostenlehre

Die Begriffe Kosten und Preise sind zwar in aller Mund,
aber trotzdem fllt es den meisten schwer, die Bedeutung von
Kosten und Preisen klar voneinander zu unterscheiden und
deren wirtschaftliche Bedeutung sowie gegenseitige Abhingig-

Preis pro Einheit
p=Y

' Grenzkosten -
funktion

Durchschnitts -
kostenfunktion

Nachfrage -
funktion

1+ Grenzgewinn -
funktion

X
Mengeneinheiten

Fig.6 Bestimmung des Preises, der im Modell der klassischen

Monopoltheorie den Maximalgewinn ermoglicht
Maximalgewinn bei X = Xw, fir Y¢'= 0 und Y¢" < 0
£ der Fliche ABCD == 4,4
Ye' (Xum) = Y&’ (Xn)

Grenzerlés = Grenzkosten (Cournot’sches Theorem)

C = Cournot’scher Punkt
Gesamtkosten bei Maximalgewinn: Xw « Yn (Xu)

2 der Fliche ABEF

Kriterium:
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keit klar zu beurteilen. Deshalb sei von der Gliederung der
betriebswirtschaftlichen Kostenlehre geméiss Figur 7 ausge-
gangen. Dazu gehort einmal eine Analyse und genaue Defini-
tion des Kostenbegriffs; insbesondere die wichtige Unterschei-
dung zwischen Real- und Geldkosten, aber auch zwischen
betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und gegebenen-
falls politischen Kosten. Diese letzteren sind die Folge von
politischen Entscheidungen und damit Instrument der Gegen-
wartsdiskussion, eignen sich aber in keiner Weise zur Beant-
wortung von konkreten betriebswirtschaftlichen Problemstel-
lungen. Fiir die Bestimmung von Kosten spielt die Bewertung
eine grundlegende Rolle. Damit meint man, dass bestimmte
Waren-, Material-, Arbeits- und andere Mengengrossen in
bestimmter Weise bewertet werden. Dies ist deshalb notwen-
dig, weil verschiedene Kostengrossen tiber einen Geldwert
gleichnamig und damit vergleichbar und addierbar gemacht
werden miissen.

Immerhin wird bereits bei diesem ersten Punkt ein Grund-
problem des Wirtschaftens tiberhaupt deutlich: Es geht hier
um die Frage der richtigen Kostenabgrenzung und Zuordnung.
Hierbei spielen neben technischen Problemen vor allem das
subjektive Ermessen und Beurteilen eine wesentliche Rolle.
Dem Kostenbegriff hdngt damit grundsétzlich neben objek-
tiven Beurteilungskriterien auch subjektives Bewerten an.
Differenziert werden diese Uberlegungen aber durch die ver-
schiedenen moglichen Wertberechnungsverfahren. Neben die-
sen Fragen der Bewertung und damit der Wertung iiberhaupt
steht die eigentliche Kostentheorie, wobei ganz klar und ein-
deutig zwischen den volkswirtschaftlichen Kostentheorien und
den daraus abgeleiteten Optionen fiir verschiedene Handlungs-
maximen (etwa wohlfahrtstheoretischer oder verteilungstheo-
retischer Art) und den betriebswirtschaftlichen Kostentheorien,
die sich auf weite Strecken nicht decken und von ganz andern
Grundlagen und Axiomen ausgehen, unterschieden werden
muss. Basis der Kostentheorien sind meistens produktions-
theoretische Uberlegungen, denen die Herleitung bestimmter
Produktionsfunktionen zugrunde liegt. Gemeint ist damit die
Ableitung analytischer Beziehungen zwischen den eingesetzten
Produktionsmitteln und dem mengenmaéssigen Ergebnis eines
Produktionsprozesses.

Aufgrund dieser Produktionsfunktionen koénnen dann
(mindestens theoretisch) aufgrund der Bewertung der Einzel-
komponenten und verbundener Kostengrossen die Kosten-
funktionen abgeleitet werden. Diese Kostenfunktionen sind
dann Grundlage fiir die Preis- und Absatzpolitik einer Unter-
nehmung, soweit sie im marktwirtschaftlichen Bereich titig ist.
In reinen Staatshandelslindern wird demgegeniiber aufgrund
von Kostenfunktionen und Gesamtplangrossen operiert. Ein
solches System zeichnet sich zwar durch eine bessere Beherr-
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schung der Plangrdssen aus, hingegen bereitet die «richtige»
Bewertung der Kostengiiter ganz besondere Schwierigkeiten.
Von grundsétzlicher Art sind sodann die Kostendeckungs-
theorien, von denen nachstehend noch die Rede sein soll.
Abgeleitet vom Kostenbegriff und den Kostentheorien sind
sodann die eigentlichen Kostenrechnungsverfahren. Dazu ge-
horen die allgemein iiblichen — aber auch ganz besondere
Kalkulationsverfahren und insbesondere die Kostenzurech-
nungssysteme. Dazu gehoren Begriffe wie die Aufteilung von
Kosten in zurechenbare Einzelkosten und Gemeinkosten, so-
dann das ganz anders geartete Gliederungskriterium nach peri-
odenfixen- und variablen Kosten. Fiir die Losung konkreter
Aufgaben sind auch Teilkostendeckungsverfahren verschie-
denster Provenienz von Bedeutung. Die Gliederung nach
Kostenrechnungsschwerpunkten, wie Kostenstellenkosten,
Kostenarten, Kostentriger, Kostentrigereinheitskosten usw.,
sind fiir die Betriebspraxis ganz unerlédsslich. Ein solches Zu-
ordnungsschema, hier dargestellt fiir eine Mittelspannungs-
ebene, zeigt Figur 8. Neben Fragen der konkreten Handhabung
gibt es aber auch hier schwierige Kostenzuordnungsprobleme,
die nur durch klare Entscheidungen der jeweiligen Geschifts-
leitung gelost werden konnen. Auch die Problematik der Ist-
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Fig.8 Schema der Ist- und Plan-Kostentrigerzeitrechnung
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gesamtleistung fiir eine Spannungsebene
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kostenrechnung, der Normal-, Standard- und Plankostenrech-
nungen verschiedenster Ausprdgung bedingt eine Reihe von
geschiéftspolitischen Grundsatzentscheidungen.

2. Voraussetzungen und Verlauf der Produktions-
und Kostenfunktionen

Als Ausgangspunkt sei von einer «black box» ausgegangen
und die Input- und Outputparameter bei deren Variation un-
tersucht, um so die physischen Mengenbeziehungen analysieren
zu konnen. In der Realitit der Produktionsprozesse kdnnen
dabei vor allem zwei typische Verhaltensweisen empirisch
nachgewiesen werden, namlich:

(1) das «Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag». Werden
die Inputparameter (Faktormengen) bis auf einen konstant
gehalten und nur dieser variiert, so nimmt in diesem Fall der
Grenzertrag des Outputs mit zunehmendem Input des varia-
blen Faktors von einem bestimmten Einsatzverhiltnis an ab,
und zwar unabhidngig davon, ob die Ertragskurve unterlinear,
linear oder tiberlinear verliuft. Abnehmende Grenzertrige
sind typisch in der landwirtschaftlichen Produktion und in
andern naturnahen Produktionszweigen. Dieses Gedankengut
beherrscht noch heute viele 6konomische Lehrbiicher. Theo-
retisch beruht das Gesetz des abnehmenden Grenzertrages
darauf, dass die verschiedenen Inputs gegenseitig nicht voll-
kommen substituierbar sind.

(2) das «Gesetz der dndernden Skalenertrage». Hier lautet
die Frage, wie sich der Output dndert, wenn die Inputgrdssen
in verschiedenem Verhiltnis wirksam sind. Das Resultat kann
hier lauten: Der Output ist nur vom Verhédltnis der Inputs
abhingig, d.h., es handelt sich um eine homogene Funktion
ersten Grades.

Abnehmende Skalenertridge liegen dann vor, wenn bei einer
Vervielfachung des Inputverhiltnisses (Erhohung der Einsatz-
mengen im konstanten Verhiltnis zueinander) der Output
(Ertrag) nicht mehr im gleichen Verhéltnis zunimmt.

Demgegeniiber liegt der giinstigste Fall der zunehmenden
Skalenertrige dann vor, wenn bei einer Vervielfachung des
Inputverhiltnisses der Output iiberproportional zunimmt. In
diesem Sachverhalt griindet die Uberlegenheit der Grosstech-
nik und der Grossbetriebe. So kann etwa bei nur wenig an-
steigendem Aufwand fiir die Produktionsiiberwachung, die
Betriebsinfrastruktur, zentrale Dienste oder Bewachung einer
Anlage die Produktionsmenge sehr stark erhoht werden, was
sich als sogenannte Kostendegression auswirkt und durch eine
fallende Durchschnittskostenkurve charakterisiert wird. Kann
eine Unternehmung in einer Branche eine Produktion auf-
bauen, die mit zunehmenden Skalenertrigen arbeitet, so
konnte sie unter der Annahme eines vollstindigen Wettbewer-
bes zum Monopolisten werden und alle iibrigen Wettbewerber
vom Markt verdringen, sofern nicht die iibrigen Anbieter
iiber Produktionsanlagen verfiigen, bei denen im gleichen
Ausmass zunehmende Skalenertrige wirksam werden.

Der Zweck der Produktionstheorie liegt darin, die resultie-
renden Kostenverliufe zu eruieren und zu analysieren, um
auf dieser Grundlage die Angebotsfunktionen bilden zu konnen.

3. Kostenverlaufe und deren Interpretation

Wenn in den folgenden Uberlegungen von der Zweiteilung
der Kosten in variable und fixe Kosten ausgegangen wird, so
lassen sich vereinfacht gemiss Figur 9 aus den linearisierten
Kostenverldufen folgende Schliisse ziehen: Neben der Kosten-
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proportionalitiit ist fiir wirtschaftliche Uberlegungen ein mog-
licher degressiver oder progressiver Kostenverlauf von grosser
Bedeutung. Bei Kostenproportionalitit der Gesamtkosten in
Funktion von der Produktionsmenge liegt praktisch «Kosten-
neutralitit» vor. Fiir viele Uberlegungen ist jedoch wesentlich,
wie sich die Zusatzkosten oder Wegfallkosten im Verhiltnis
zu einer zusitzlich produzierten oder nichtproduzierten Menge
verhalten. Dies wird besonders deutlich in Figur 10, in der
idealtypisch angenommene Gesamtkostenverldufe im oberen
Teil und die daraus resultierenden Durchschnittskostenver-
laufe und die Grenzkostenkurve aufgetragen ist. Die analy-
tische Herleitung der Grenzkosten ist dabei aus Tabelle III
ersichtlich, wobei die drei Fille von grosser Bedeutung fiir die
Beurteilung konkreter Kostenfunktionen sind.

4. Anwendungsbeispiel

Betrachten wir eine vereinfachte Modellkalkulation bei
einem Kernkraftwerk. Wir gehen dabei von den in Tabelle IV
angegebenen Modellannahmen aus und bestimmen die dort
angegebenen wesentlichen Kosten- sowie Ertragsgrossen. Die
Resultate sind in Figur 11 und 12 aufgetragen.

Aus dieser einfachen Modellrechnung lassen sich folgende
massgebende Aussagen gewinnen:

— Die Gesamtkosten, also die Summe der periodenfixen und
der produktionsmengenabhingigen Kosten, steigen iiber den
ganzen Produktionsmengenbereich kontinuierlich an. Aus-
gangsgrosse bei der Produktion Null ist dabei der Sockel der
periodenfixen Kosten.

— Der in der Tabelle I eingesetzte fixe Erlos pro kWh ist ein
(interner) Verrechnungspreis und ist als konstanter Einheits-
preis angesetzt; der erzielte Periodenerlos steigt deshalb von

K (Gesamtkosten) K3

N\

AK2
v

Ki

AK,

m
(Mengeneinheiten)

Fig.9 Idealtypische (linearisierte) Kostenverliufe zur Definition
der Zusatzkosten und deren Verhalten in Abhiingigkeit vom

Kostenverlauf
AK = Zusatzkosten fiir
Am = Zusatzmenge, Zusatzleistung

K, K2, K3 = Linearisierte Gesamtkostenverldufe
4K __ Durchschnittskosten

Am einer Zusatzproduktionsmenge
AK3 - AKz2 < 4Ky

Am Am Am
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Analytische Darstellung der Beziehungen
zwischen Grenz- und Durchschnittskosten

Tabelle III

Es bedeuten:
Totalkosten TK einer Periode = f(Menge)
fm)

m

= f(m)

Durchschnittskosten DK =

Anderung der DK (Ableitung nach der Menge):

da fm _ f'm-m—fim-1
dm m m?
=M—£’?— [m = pos. Zahl]
m m
1 Sm)
= (e —=22)
GK DK

Es sind 3 Fille zu unterscheiden:

Fall a:
Voraussetzung' Die DK bleiben konstant

m
=0 > f=T"
d.h. Grenzkosten = Durchschnlttskosten

Fall b: d
Voraussetzung: Die DK steigen — 7l f(m) > 0.

f(m)
s

Der Ausdruck ist nur positiv, wenn f”’(m) >

d.h., wenn die Grenzkosten iiber den Durchschnittskosten
liegen

Fall c: d
Voraussetzung: Die DK fallen — ——

) <0,
f( )

> f'(m)

Dies gilt nur, wenn ——

d.h., die Durchschmttskosten iiber den Grenzkosten liegen.

K (Gesamtkosten)

Ki

K2

K3

=

m (Menge)
m3 m2 m
DK (Durchschnittskosten)
DKz \DK2 \DKj
//
K'= GK (Grenzkosten)
m (Menge)
m3 m2 mj

Fig.10

Prinzipieller Zusammenhang zwischen progressiven

Gesamtkostenverliufen und den daraus entstehenden Durch-
schnittskostenverldufen sowie der Grenzkostenkurve

Modellkalkulation der Kostenverliufe bei einem Kernkraftwerk Tabelle IV
Produktions- | Fixkosten Variable Totalkosten Ertrag Kosten- Durch- Durchschnitt- Zusatzkosten Grenzkosten
menge pro Jahr energiemengen- unterdeckung schnitts- liche je Block je Block

abhingige bzw. kosten variable von 500 GWh

Kosten -liberdeckung Kosten
GWh/J Mio. Fr./J Mio Fr. Mio Fr. Mio Fr. Mio Fr. Rp./kWh Rp./kWh Mio Fr. Rp./kWh
0 200 0 200 0 —200 00 0 200

500 200 15 215 32.5 —182,5 43,0 3,0 15 43,0
1000 200 30 230 65 —165 23,0 3,0 15 3,0
1500 200 45 245 97,5 —147,5 16,3 3,0 15 3,0
2000 200 60 260 130 —130 13,0 3,0 15 3,0
2500 200 15 275 162,5 —=112,5 11,0 3,0 15 3,0
3000 200 90 290 195 — 95 9,7 3,0 15 3,0
3500 200 105 305 227.5 — 71,5 8,7 3,0 15 3,0
4000 200 120 320 260 — 60 8,0 3,0 15 3,0
4500 200 135 335 2925 — 425 7,4 3,0 15 3,0
5000 200 150 350 325 — 25 7,0 3,0 15 3,0
5500 200 165 365 3575 — 12,5 6,6 3,0 15 3,0
5714 200 171,4 371,4 3714 0 6,5 3,0 15 3,0
6000 200 180 380 390 + 10 6,3 3,0 15 3,0

Modellannahmen:

Leistung 1000 MW Variable Jahreskosten 30 Mio Fr./1000 GWh

Jahresproduktion 0...6000 GWh Fixer Erlés je produzierte kWh an Kraftwerkiibergabestelle 6,5 Rp./kWh (= konstanter Grenzerlds)

Fixe Jahreskosten 200 Mio Fr.
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Null bis zur maximalen Produktionsmenge proportional an
(Fig. 11).

— Die resultierende breite Zone der Kostenunterdeckung
reduziert sich mit zunehmender Produktionsmenge bis zur
Gewinnschwelle (hier bei 5714 Jahresbenutzungsstunden), von
der an erst eine Kosteniiberdeckung erfolgt (Fig. 11).

— Die Durchschnittskosten in Rappen pro kWh fallen mit
zunehmender Produktionsmenge anfinglich progressiv, wobei
sich die Durchschnittskostenkurve mit wachsender Produk-
tionsmenge immer mehr abflacht (Fig. 12). Die Durchschnitts-
kostenkurve schneidet dabei die (hier horizontale) Erloskurve
bei der Gewinnschwelle (hier 5714 GWh/J). Die durchschnitt-
lichen variablen Kosten sind gemiss Modellannahmen kon-
stant.

— die Zusatzkosten je Produktionseinheit (hier zu 500 GWh
angesetzt) sind annahmegemadss konstant. Die auf die Einheiten
bezogenen Grenzkosten (= Zusatzkosten) sind am Anfang
sehr hoch und bleiben anschliessend konstant (und gleich hoch
wie die durchschnittlichen variablen Kosten).

Folgerungen:

1. Es besteht ein einzelwirtschaftliches und volkswirtschaft-
liches Interesse, die geschaffene Produktionskapazitit so weit-

Durchschnitts -und
Grenzkosten in Rp/kWh

50

Produktion in GWh/J

gehend wie moglich zu nutzen, um die resultierenden Durch-
schnittskosten so tief wie moglich zu halten (und in die Ge-
winnzone zu kommen).

2. Die Grenzkosten sind bei dieser Uberlegung keine mass-
gebende Grosse.

5. Das Problem der Minimalkostenkombination
einer Unternehmung bei der Elektrizitdtserzeugung
mit verschiedenen Kraftwerken

In der Kostentheorie spricht man hier von «kombinierten
Anpassungsprozessen im Einproduktunternehmen mit meh-
reren funktionsgleichen Aggregaten» [6]. Worin besteht hier
die Aufgabe? Es geht darum, die zeitvariable Nachfrage durch
die kombinierte zeitliche, intensititsméssige (d.h. leistungs-
massige) und quantitative (d.h. energiemengenméssige) An-
passung des Einsatzes der einzelnen Produktionseinheiten
(Kraftwerke, Generatoren) zu erfiillen. Das Ziel ist dabei die
kostenminimale Produktionsaufteilung (= Zielfunktion) unter
gleichzeitiger Beriicksichtigung einer Reihe von technischen
Restriktionen und Einsatzbedingungen.

Wir haben bei der Losung eines solchen Problems von fol-
genden (als bekannt bzw. eruierbar) vorausgesetzten Funk-
tionen auszugehen:

40

30

+— Durchschnittskosten je kWh

5 \\

Grenzkosten

20

e

\

Fig.12

Durchschnitts- und Grenzkostenverlauf
der Modellkalkulation
fiir ein Kernkraftwerk
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Von der Kostenfunktion .
K(X)=pi-x1+ p2-Xa+..= ) pi*Xi
i=1
d.h. der Summe aller Preise pi der Einsatzgiiter (Inputs) mal
deren Einsatzmenge xi.

Die Produktionsmenge x; eines Aggregates i kann aber
dargestellt werden als Produkt pro Zeiteinheit /; (also die Lei-
stung) und der Produktionszeit z; des Aggregates.

Damit kann die Kostenfunktion geschrieben werden als

n
K(x) = Zpi()ﬁ) - Ili - ti— min
i=1
und diese ist zu minimieren, wobei eine technische Produk-
tionsfunktion P = f(xi) als Isoquante zugrunde liegt und die
Nebenbedingungen lauten:

ixi =ili'fi

i=1 i=1

0 < ti < timax fur allei = 1, 2, .. In
0 < xi < Ximax fiir alle i = 1, 2, v in

Die Aufgabe lautet nun:

1. Maximiere den Output P als die gesamte jeweils nach-
gefragte Energiemenge unter der Nebenbedingung der Kosten-
funktion (also bei fixen Mengen und Preisen, d.h. in statischer
Betrachtung) und

2. Minimiere die Kostenfunktion unter der Nebenbedingung
der fixen Isoquante.

Es handelt sich hier um ein duales Problem, d.h., die beiden
Aufgabenstellungen fithren zur gleichen Losung. In der Praxis
wird man die Bestimmung des Optimums beim Vorliegen von
Nebenbedingungen mit der Methode von Lagrange durch-
fithren [7].

Wesentlich fiir unsere Uberlegungen ist nun aber die Fest-
stellung, dass bei intensitdtsmassiger, zeitlicher und quantita-
tiver Anpassung eine Produktionsunternehmung mit einer
einsetzbaren Kombination verschiedener Kraftwerke, einzelner
Kraftwerkblocke oder vertraglichen Bezugsrechten fiir jedes
Aggregat iliber zwei Anpassungsparameter verfiigt, nimlich

(1) die Verdnderung der Einsatzzeit eines Aggregates
(Kraftwerk, Vertragsbezug) bei konstanter Intensitdt und

(2) die Verinderung der Intensitit (Leistung) bei konstan-
ter Einsatzzeit,

Fiir jeden der beiden Anpassungsparameter lédsst sich theo-
retisch im Hinblick auf den geplanten Output einer Planperiode
eine spezielle Grenzkostenfunktion herleiten.

Die Grenzkosten bei zeitlicher Anpassung beziiglich des
realisierten Outputs entsprechen dabei den Kosten je Mengen-
einheit (kWh), also den Durchschnittskosten, die fiir die Pro-
duktion mit einer bestimmten Leistung giiltig sind. Die Mini-
malkostenkombination wird bei einem mit zeitlicher Anpas-
sung arbeitenden Betrieb bei jenen Leistungsvorgaben er-
reicht, die im Rahmen der technischen Restriktionen mit den
geringsten Kosten pro kWh arbeiten.

Analog konnen auch fiir den zweiten Anpassungsparameter
— die intensitdtsmaissige (leistungsmaissige) Anpassung bei
konstanter Einsatzzeit — die Grenzkostenfunktionen berechnet
werden.

Die im Rahmen der technischen Moglichkeiten liegende
Nachfragemenge kann mit einer verfiigbaren Kombination von
Produktionsaggregaten sowohl mit dem ersten Parameter — der
zeitlichen Anpassung — als auch dem zweiten Anpassungspara-
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meter — der intensitdtsméssigen Anpassung — oder einer Kom-
bination beider erbracht werden. Fiir jedes Aggregat lisst sich
theoretisch eine Gesamtkostenfunktion und eine Grenzkosten-
funktion beziiglich einer bestimmten Outputmenge bei opti-
malem Einsatz der beiden Anpassungsparameter konstruieren.

Theoretisch lassen sich also — sofern die erforderlichen
Kosten- und Produktionsfunktionen zweifelsfrei ermittelt
werden konnen — eindeutige Verhaltensmaximen gewinnen.
Allerdings sind hier statische, d.h. im Zeitablauf unverinder-
liche Kostenfunktionen vorausgesetzt. In Wirklichkeit ent-
halten aber die meisten Kostenfunktionen dynamische, d.h.
zeitabhingige Komponenten.

Eine noch viel wichtigere Frage ist aber diejenige, ob es in
der Praxis iiberhaupt zweifelsfrei moglich ist, Kostenfunk-
tionen fiir einzelne Generatoren oder Kraftwerke zu bilden.
Um diese Frage zu beantworten, miissen wir uns vorweg mit
einer andern Grundproblematik der Kostentheorie beschif-
tigen.

6 Die Gegensatzpaare fixe und variable Kosten
bzw. Einzel- und Gemeinkosten

Die klassische Kostentheorie geht von der Voraussetzung
aus, dass alle Kosten in das Gegensatzpaar periodenfixe und
periodenvariable Kosten zweifelsfrei eingeordnet werden kon-
nen. Nur auf dieser Basis kann man sinnvoll auch von Grenz-
kosten sprechen. Wo liegt in dieser Kostensicht die Proble-
matik ? Sie liegt darin, dass alle Kosten zeitpunktbezogen sind,
d.h., dass implizit immer auch die Zeit als Dimension auftritt.
Dies habe ich soeben durch den Ausdruck periodenfixe Kosten
zum Ausdruck gebracht. Das bedeutet, dass eine bestimmte
Kostengrosse wihrend einer Abrechnungsperiode, etwa eines
Jahres, als konstant angenommen werden kann.

In der 6konomischen Theorie — speziell wenn zu wirtschafts-
oder energiepolitischen Fragen Stellung genommen wird — ist
aber sehr viel von den langfristigen Grenzkosten die Rede.
Um was handelt es sich hier? Ausgangspunkt ist die Uber-
legung, dass auf lange (in die Zukunft hinausprojizierte) Sicht
alle Periodenkosten variabel sind (weil die heute als Fixkosten
in die Rechnung eingehenden Anlagen durch andere ersetzt
werden miissen und iiber zukiinftige Investitionen neue Be-
schliisse gefasst werden konnen). Aussagen iiber langfristige
Kosten- oder Grenzkostenverliufe gehoren dabei in die Dis-
ziplin der Glaubensbekenntnisse oder der politischen Absichts-
erkldrungen, und dies schon deshalb, weil die die Kosten be-
stimmende technische, wirtschaftliche und politische Entwick-
lung in weiter Zukunft nicht vorherzusehen ist (hier stecken
alle bekannten Prognoseprobleme mit drin). In der betriebs-
wirtschaftlichen Praxis ist es nun aber so, dass nur gewisse
Kosten einer bestimmten Produktionseinheit oder einem pro-
duzierten Endprodukt oder gar einer bestimmten produzierten
kWh zugerechnet werden konnen. Man spricht in diesem Fall
von genau zurechenbaren Einzelkosten. In Wirklichkeit sind
schon zum Zeitpunkt der Kostenentstehung sehr viele Kosten-
grossen sogenannte Gemeinkosten, also Kosten, die nur einem
Kraftwerk als solchem oder einem bestimmten Konzernbetrieb
zugerechnet werden konnen. Dazu kommt aber, dass im Zeit-
ablauf auch viele als Einzelkosten entstandene Kosten den
Charakter von Gemeinkosten erhalten, und das bedeutet prak-
tisch, dass zum Beispiel ein rechtlich und abrechnungstechnisch
verselbstindigtes Wasserkraftwerk als Gemeinkosteneinheit
mit x Millionen Franken pro Rechnungsperiode erscheint.
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Jéihrliche Kostenblicke und Jahresproduktion von
5 Wasserkraftwerken in 3 sich folgenden Zeitperioden

( Modellbeispiel) Tabelle V

Kosten in der Zeitperiode I

‘Wasser- Jahreskosten Jahresproduktion | Durchschnitts-
kraftwerk Mio Fr. GWh kosten Rp./kWh
1 12 200 6

2 24,5 350 7/

3 4,8 120 4

4 9 180 5

5 10 100 10
Summe 60,3 950 6,4
Kosten in der Zeitperiode IT

1 13 180 72
2 25 320 7,8
3 52 105 5,0
4 9,5 140 6,8
5 10,4 110 9,5
Summe 63,1 855 7,4
Verdnderung

gegenliber der

Vorperiode

(%) +4,6 —10 + 16,2
Kosten in der Zeitperiode III

1 13,2 210 6,3
2 26 360 7,2
3 53 115 4,6
4 9,8 190 5.2
5 10,7 95 11,3
Summe 65,0 970 6,7
Verdnderung

gegeniiber der

Vorperiode

(%) +3 + 13,5 —9,2

Ein anderes fiir unsere Uberlegungen sehr wichtiges Pro-
blem besteht darin, dass die Kosten einer Abrechnungsperiode
nicht einfach eine unabinderliche, gottgegebene Grosse ist,
sondern die Kostenhohe in starkem Ausmass vom Ermessen
(und damit dem zeitlichen Zurechnen von Kosten) der Ge-
schiftsleitung abhdngig sind. Am Anfang jeder Kostenrech-
nung stehen somit immer die einer Periode zugemessenen Ge-
samtkosten, und nur aus diesen lassen sich bei bekannter Pro-
duktionsmenge die Einheitskosten als Durchschnittskosten
bestimmen. Dies sei anhand der Tabelle V veranschaulicht,
Wir gehen dabei von einem Modellbeispiel aus:

Eine Unternehmung verfiige iiber fiinf eigene Wasserkraft-
werke oder Anteile an solchen, die die in der Tabelle genannten
Jahreskosten verursachen und die beigefiigte Jahresproduktion
in den drei sich folgenden Perioden erbrachten. Daraus ergeben
sich die beigefiigten Ist-Durchschnittskosten der Produktions-
einheiten. Treffen wir noch folgende vereinfachte Annahme:
Der Produktionsmengendurchschnitt der drei Perioden ent-
spreche gerade der langjdhrigen Jahresproduktion dieser Pro-
duktionseinheiten, und dieser Wert entspreche in der letzten
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Periode gerade einer 80prozentigen Eigenversorgung der Un-
ternehmung (zur Vereinfachung wird die zeitliche Verteilung
des Produktionsanfalls in der Periode und die jederzeitige
Sicherstellung der Leistungsnachfrage vernachlissigt).

Welche Schliisse konnen oder miissen aus der Modellsitua-
tion gezogen werden?

Vorerst zur Auswertung des Sachverhalts der 3 Perioden:

Periodendurchschnittsproduktion 925,0 GWh
Durchschnittliche Perioden-
gesamtkosten

Einheitsdurchschnittskosten

62,8 Mio Franken
6,8 Rp./kWh

In den beiden Perioden mit iiberdurchschnittlicher Produk-
tion betrdagt die Mehrproduktion in

der Periode I -+ 25 GWh, entsprechend + 2,7 %
der Periode IIT +45 GWh, entsprechend +4,99%,

und die Fehlmenge

der Periode ITI betrdigt — 70 GWh, entsprechend — 7,69,
gegeniiber dem langjihrigen Mittel.

Die mittlere Kostensteigerung pro Periode betrug 3,9 %.

Die langerfristige Planrechnung, d.h. die Formulierung
einer Kostenpolitik, muss von folgenden Richtwerten aus-
gehen:

— Die jédhrliche Kostensteigerung der Normalproduktion
betrigt 3,9 %.

— Die Plan-Einheitskosten sind mit 6,8 Rp./kWh anzuset-
zen. Daraus resultiert in der Periode I eine Istkosteniiberdek-
kung von 4,2 Mio Franken, in der Periode III noch eine solche
von 0,8 Mio Franken; in der wasserarmen Periode II aber eine
Kostenunterdeckung von 5,0 Mio Franken.

— Damit durch solche zufallsbedingten Kosteninderungen
der Geschiftsabschluss nicht verfdlscht ist, muss deshalb iiber

Zeitachse t

Gesamtkosten K
zum Zeitpunkt to
Kto

Produktionsmenge X
Xo X, Xn

>t > 1o

tz
Xz = X)

* * * *
Kty = Kig 3 Kipg = Kig

Fig.13 Problem der Kostenremanenz in dreidimensionaler Darstellung
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ein Kostenausgleichskonto eine Korrektor erfolgen. Die Ver-
#nderung eines solchen Kontos ist offen auszuweisen, um fiir
die Preisfestsetzung transparente Verhéltnisse zu schaffen.
An diesem Beispiel kann ein weiteres Kostenproblem dar-
gestellt werden. Dazu dient die Grafik der Figur 13: Selbst
wenn einige Perioden spéter — nach verschiedenen Produktions-
schwankungen — wieder eine frithere Produktionsmenge er-
reicht wird, sind die Gesamtkosten aus inflationsbedingten
Griinden, aber auch weil vielféltige technische und politische
Forderungen, die zusitzlich Geld kosten, erfiillt werden muss-
ten, hoher als frither. Das damit verbundene Problem der
Kostenremanenz bedeutet nidmlich, dass bei einem zufélligen
oder geplanten Produktionsriickgang sich die Gesamtkosten
nur mit zeitlicher Verzégerung, wenn iiberhaupt, reduzieren
lassen ). Hier liegt auch volkswirtschaftlich ein bei Rezessions-
erscheinungen besonders ins Gewicht fallendes Problem.

1V. Preispolitik und Preissysteme
1. Preise und Tarife

Besteht die Aufgabe der Preistheorie darin, zu erkliren,
welche Faktoren die Preisrelationen in einer Volkswirtschaft
bestimmen, so ist es Aufgabe der Preispolitik, bestimmten, als
richtig, zweckmissig und notwendig erkannten Preisbildungs-
prinzipien und Preisansitzen zum Durchbruch zu verhelfen.

Die absoluten Geldpreise der einzelnen Waren und Dienst-
leistungen sind dabei nicht Untersuchungsgegenstand der
Preistheorie; das Preisniveau aller Giiterpreise und seine Ver-
anderungen sind vielmehr im Interessenbereich der Geld- und
Inflationstheorie. Was preistheoretisch von Bedeutung ist, sind
die Bestimmungsgriinde der Preisrelationen, d.h. die realen
Austauschverhiltnisse zwischen den einzelnen Waren und
Dienstleistungen und ihre Verinderungen. Demgegeniiber ist es
Aufgabe der Preispolitik, bestehende Preise oder Preissysteme
zu erhalten oder im Hinblick auf festgelegte Ziele zu verdndern.
Auch hier wird man zweckméssig zwischen Preispolitik im
volkswirtschaftlichen Rahmen und der Preispolitik als einer
der wichtigsten Aktionsparameter der Unternehmungspolitik
unterscheiden.

Spricht man von Preisen, so meint man im Grundsatz
individuell festgesetzte und bei einem einzelnen Kaufakt im
Rahmen einer Willensiibereinstimmung zwischen Kéufer und
Verkidufer in Anpassung an die momentane Marktsituation
ausgehandelte Preise. Ein nidchster Kaufakt kann bereits unter
ganz andern Bedingungen zustande kommen. Man kann des-
halb den Begriff des Preises wie folgt festlegen: Unter dem
Preis versteht man den Geldbetrag, der fiir eine Einheit eines
bestimmten Gutes oder einer bestimmten Leistung zu einem
festgelegten Zeitpunkt an einem definierten Ort bezahlt wird.

Zur Unterscheidung von derart individuell vereinbarten
Preisen spricht man in der leitungsgebundenen Energiewirt-
schaft, also der Elektrizitits- und Gaswirtschaft von Tarifen.
Dies allerdings nur, soweit es um die Energieabgabe an Letzt-
abnehmer und Eigenverbraucher geht. In allen diesen Fillen
geht es nicht um individuelle Einzelpreisabsprachen. Dies wire
bei 6ffentlich-rechtlichen Unternehmungen schon aus Griinden

1) Die Periodenkosten miissen im Beispiel praktisch als Fixkosten
betrachtet werden, und remanentes Kostenverhalten kann deshalb als
Schwierigkeit beim Fixkostenabbau gesehen werden. Vgl. dazu Edmund
Heinen, Zum Problem der Kostenremanenz, in ZfB 1966, S. 1 ff., und
Herbert Lex, Produktions- und Kostentheorie, Miinchen 1976, S. 128 ff.,

Wolfgang Kilger, Produktions- und Kostentheorie, Wiesbaden 1958,
'S. 102 ff.
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der Rechtsgleichheit kaum durchzusetzen; aber auch im Hin-
blick auf die Praktikabilitit sowie des administrativ vertret-
baren Aufwandes wenig sinnvoll.

Beim Tarif handelt es sich deshalb um generell-abstrakte
Preisfestsetzungen fiir eine bestimmte Dauer und giiltig fiir
eine zahlenmaéssig unbestimmte Vielzahl von Kiufern in einem
Dauerschuldverhéltnis. So hat bereits Prof. Schneider in seinem
1936 erschienenen Standardwerk «Elektrische Energiewirt-
schafty [8] gefordert, dass die Art der Preisbildung moglichst
gleichbleiben, beziehungsweise eine stetige Entwicklung auf-
weisen miisse, weil Preisverinderungen meist einen nicht iiber-
sehbaren Einfluss auf die Energicabnahme hitten. Wir wollen
deshalb hier einen Tarif wie folgt definieren: Ein Tarif ist die
Gesamtheit der Preiskonditionen, auf deren Innehaltung jeder
im Versorgungsgebiet ansdssige Beziiger Anspruch hat, sofern
er die in den einzelnen Tarifen umschriebenen Bedingungen
erfiillt. Tarife sind also generelle Preisfixierungen, die fiir ganze
in ihrer Bezugsstruktur vergleichbare Abnehmergruppen gel-
ten.

Die durch den Begriff des Anspruchs zum Ausdruck ge-
brachte Versorgungspflicht ist beispielsweise bereits im Ener-
giewirtschaftsgesetz des Deutschen Reiches (Gesetz zur For-
derung der Energiewirtschaft vom 13. 12. 1935), das in der
BRD noch heute Giiltigkeit hat, in § 6, Abs. 1, wie folgt um-
schrieben worden: «Versorgt ein Energieversorgungsunter-
nehmen ein bestimmtes Gebiet, so ist es verpflichtet, allge-
meine Bedingungen und allgemeine Tarifpreise offentlich be-
kanntzugeben und zu diesen Bedingungen und Tarifpreisen
jedermann an sein Versorgungsnetz anzuschliessen und zu
versorgen (allg. Anschluss- und Versorgungspflicht).»

Im Gegensatz dazu gibt es in der Schweiz bis heute kein
ahnliches Bundesrecht. Allerdings haben einige Kantone fiir
ihre Elektrizititswerke in den Griindungsgesetzen dhnliche
Bestimmungen aufgenommen.

Ein Ziel beim Erlass des erwidhnten deutschen Energie-
gesetzes war es auch, «die Energietarife dahin zu beeinflussen,
dass sie sowohl den besondern Bediirfnissen der Verbraucher
angepasst als auch zunichst in einzelnen Wirtschaftsgebieten
und weiterhin im gesamten Reichsgebiet moglichst angeglichen
und volkswirtschaftlich zweckmaéssig gestaltet werden» [8].

In der Schweiz haben wir demgegeniiber den Grundsatz der
Tarifautonomie jedes rechtlich verselbstindigten Versorgungs-
unternehmens. Die Spannweite der heute praktizierten Tarif-
systeme und Verkaufsbedingungen, aber auch die absolute
Tarifhohe ist denn auch sehr gross und die Tarifkonstruk-
tionen sehr heterogen.

2. Die Haupttypen von Preissystemen
in der Energiewirtschaft

Wenn einzelne Preissysteme idealtypisch voneinander abzu-
grenzen sind, wird zweckmaéssigerweise von der einem Preis-
system zugrunde liegenden Zielsetzung und dem Entschei-
dungsprozedere der Handhabung ausgegangen. In Figur 14 wird
versucht, typische Preissysteme gegeneinander abzugrenzen
und gleichzeitig gewisse Zusammenhinge anzudeuten. Je nach
politischem Standort wird man dabei u. U. gewisse Préferenzen
feststellen konnen. So liegt dem System der Wettbewerbspreise
die liberale Wirtschaftsordnung zugrunde, der gemeinwirt-
schaftlichen Preisbildung jedoch die sozialistische Wirtschafts-
anschauung. Fiir ausschliesslich politische Preise wird wohl
kaum jemand direkt plddieren, trotzdem liegt natiirlich jedem
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Fig.14 Gedankliche und reale Preissysteme in der Energiewirtschaft

Preissystem (also auch dem Entscheid zur Marktwirtschaft)
ein politischer Grundentscheid, eine bestimmte Ideologie, zu-
grunde. Inden westeuropéischen Demokratien bekennt man sich
formal zu einem System der Wettbewerbspreise; tatsdchlich
dominieren diese auch heute noch, wenn auch grosse Wirt-
schaftsbereiche, wie etwa die Agrarwirtschaft und auch die
Preisbildung in der leitungsgebundenen Energiewirtschaft, voll-
stindig oder teilweise abgekoppelt sind. In der BRD wird zwar
die Frage, ob die Energiepreise mehr iiber den Markt gebildet
oder vom Staat beeinflusst werden, engagiert diskutiert. Wohl
aus Griinden der Unternehmungsautonomie wird neben ord-
nungspolitischen Griinden auch seitens der Energiewirtschaft
fiir die mehr marktwirtschaftliche Preisbildung eingetreten [9].
Das System der politischen Preisbildung dominiert in den
Staatswirtschaften der Ostldnder. Hier wird die Preispolitik
bewusst und erfolgreich zur Durchsetzung politischer Leitvor-
stellungen eingesetzt. Rein gemeinwirtschaftliche Preise sind
heute kaum irgendwo feststellbar, selbst die gemeinwirtschaft-
lichen Unternehmungen der Gewerkschaften sind ndmlich
langfristig nur durchzuhalten, wenn sie nach erwerbswirt-
schaftlichen Prinzipien gefiihrt werden und sich finanziell
selbst erhalten konnen [10].

3. Gemeinwirtschaftliche Preisfestsetzung

Ausgehend von der deutschen Arbeiterbewegung und des
theoretischen Sozialismus wurde von einer Reihe von deut-
schen Okonomen im Laufe der Jahre eine ganze Lehre iiber
gemeinwirtschaftliche Unternehmungen entwickelt [11]. Ohne
hier auf Details dieser Lehre eingehen zu wollen, versteht man
nach der Definition von Gerhard Weisser unter gemeinwirt-
schaftlichen Unternehmungen solche, deren Leistung und
Ergebnis unmittelbar dem Wohl einer libergeordneten Gesamt-
heit oder der Verwirklichung einer von ihr fiir objektiv ver-
bindlich gehaltenen Idee gewidmet sind und die eine dieser
Widmung entsprechende institutionelle Form haben [12]. Als
Grundtyp einer solchen gemeinwirtschaftlichen Unternehmung
kann man etwa die urspriinglichen Konsumgenossenschaften
ansehen. Nach Walter Hesselbach [13] liegt dieser Wirtschafts-
form das explizit genannte Unternehmungsziel der Forderung
des Gemeinwohls zugrunde, und zwar in der Weise, dass die
gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen durch Konkurren-
zierung der librigen Unternehmungen preisregulierend auf den
Markt einwirken sollten, um damit mit unternehmerischen
Mitteln Ziele im Allgemeininteresse zu verfolgen. In der Sicht
dieser Promotoren haben die gemeinwirtschaftlichen Unter-
nehmungen ihre Gewinne fiir Ziele einzusetzen, die im soge-
nannten Gesamtinteresse liegen und prinzipiell direkt nichts
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mehr mit den Zielen der sie tragenden Organisationen oder
deren Mitglieder zu tun haben. In dieser Uberlegung steckt
also explizit die Vorstellung, diese Unternehmungen als Instru-
mente einer als wiinschbar angesehenen Gesellschaftspolitik
einzusetzen. Wir brauchten uns hier nicht lange mit diesen
Ideen zu beschiftigen, wenn die Vertreter dieser Lehre nicht
ausdriicklich darauf hinweisen wiirden, dass diese gemeinwirt-
schaftlich gefiihrten Unternehmungen nicht unbedingt aus
Griinden der Defizitdeckung Staatsunternehmen sein miissen,
sondern dass es sich um staatlich regulierte Unternehmen han-
deln konne. Darunter versteht man privatwirtschaftliche Un-
ternehmungen, die durch eine gesetzliche Regelung zu gemein-
wirtschaftlichem Verhalten gezwungen werden. Man spricht
deshalb auch von offentlich gebundenen Unternehmungen,
ohne dass es sich dabei um o6ffentlich-rechtliche Unternehmun-
gen — wie etwa die Kantonswerke — handelt.

Solche Bindungen gibt es vor allem im Verkehrswesen, in
der Energiewirtschaft und auch im Kreditwesen. Immer geht es
aber um die Erfiillung bestimmter offentlicher Aufgaben. Pro-
blematisch ist allerdings die konkrete Bestimmung des 6ffent-
lichen Interesses, genauer noch des Begriffsinhalts des Allge-
meininteresses. Gemeinwohl, Wohlfahrtsmehrung usw. sind
heute Schlagworte, aber auch Leerformeln der politischen Dis-
kussion geworden, weil darin implizit die Vorstellung verbor-
gen liegt, dass man den Konsumenten — heute speziell den
Energiekonsumenten — bevormunden diirfte, wenn man bloss
vorgibt zu wissen, was in seinem wahren Interesse liegt.

In den USA sind heute noch viele Elektrizititsversorgungs-
unternehmungen (iiber 75 9%,) kapitalmissig von Privaten be-
herrscht. Um die Allgemeininteressen mindestens im Hinblick
auf die Preisstellung zu wahren, hat man sich dort sehr ein-
gehend mit der staatlichen Regulierung von privaten Unter-
nehmungen befasst [15]. Diese Staatsaufsicht wurde dabei aus
der Exekutive ausgegliedert und als sogenannte Regulierungs-
kommissionen (regulatory commissions) verselbstindigt. Ur-
spriinglich sollten diese Kommissionen eine blosse Monopol-
kontrolle ausiiben. Die Elektrizitdtswerke wurden zuerst auf
einzelstaatlicher Ebene reguliert, aber heute gibt es eine bun-
desweite Staatsaufsicht, die Federal Power Commissions. Der
Grundgedanke der Regulierungseingriffe basiert dabei aufder
Delegation von als 6ffentlich angesehenen Aufgaben an Privat-
unternehmungen, wobei diese eine Art Lizenz erhielten, um in
der Versorgungswirtschaft 6konomisch titig zu werden. Dabei
stiinden dem Privileg, durch Gebietsabgrenzung vor der Kon-
kurrenz in gewissen Absatzbereichen geschiitzt zu sein, die
staatlichen Kontroll- und Anweisungsbefugnisse gegeniiber.

4. Die in der BRD praktizierte Fiktion
des «Als-ob-Wetthewerbes»

In der deutschen Rechtspraxis, aber auch in der Literatur,
begegnet man immer wieder dem von L. Miksch geprigten
Begriff des «Als-ob-Wettbewerbs» [15], der auch der Formu-
lierung des beriihmten Paragraphen 103 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrinkungen der BRD (GWB, Kartellgesetz)
zugrunde liegt. Miksch trat fiir die Beseitigung des in der Wett-
bewerbswirtschaft moglichen Monopolgewinns ein und for-
mulierte: « Wihrend das staatsfreie Monopol den Marktpreis
so bemisst, dass der Gewinn ein Maximum wird, ist es Sache
der staatlichen Aufsicht, darauf zu sehen, dass der Monopol-
gewinn verschwindet.» Daraus hat sich schliesslich die von
Miksch postulierte Wirtschaftspolitik des «Als-ob» entwickelt,
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nach der sich die Wirtschaftssubjekte so verhalten sollten, als
ob in Wirklichkeit die Modellvorstellung der vollstindigen
Konkurrenz als Marktform vorliegen wiirde. Zur Uberwa-
chung der Monopole forderte er deshalb eine staatliche Mono-
polkontrolle. Dies ist in der BRD unter dem Titel der Miss-
brauchsaufsicht im GWB auch geschehen, wobei die letzte
Gesetzesdnderung vom 26. April 1980 stammt [16].

Die theoretischen Grundlagen als auch die Praxis dieser
Aufsicht sind zwar immer wieder Kritisiert worden [17]. Die
praktischen Erfolge sind denn auch eher diirftig, einfach des-
halb, weil es aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht schwierig
ist zu beurteilen, wann in einem Markt ein durch Ausnutzung
einer Marktbeherrschung tiberhohter Preis missbrauchlich ist.
Dies zu beurteilen wiirde ja das Vorhandensein von objektiven
und kausalen MaBstiben zur Preisbildung von Einzelpreisen
oder verbundenen Preisen voraussetzen. Dies ist nicht zuletzt
wegen der Unmoglichkeit einer unwiderlegbaren und logisch
eindeutigen Kostenzuordnung eine Illusion. Geht man hin-
gegen von der reinen Preisbeurteilung aus, so gibt es nur die
Moéglichkeiten des Vergleichs der kritisierten Preise mit gleich-
zeitig unter gleichen Umstéinden angewandten Preisen (hori-
zontaler zeitgleicher Preisvergleich) oder ein Vergleich der
Preisentwicklung im Zeitablauf (vertikaler Preisvergleich).
Konstruierte Als-ob-Preise, d.h., das So-tun, als ob auf einem
Markt Wettbewerb herrschen wiirde, sind eine Fiktion.

Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die Bestrebungen
zur schweizerischen Kartellgesetzrevision, in dem eine Preis-
uberwachung oOffentlicher Versorgungsunternchmungen sta-
tuiert werden soll, als wenig sinnvoll und zieleffizient zu be-
urteilen [18].

5. Die Preispolitik im Rahmen der Unternehmenspolitik

Um die hier interessierenden Grundfragen der Preisbildung
aus der Sicht der Elektrizitdtswirtschaft besser verstehen zu
konnen, ist zweckmissigerweise von den finanziellen Deter-
minanten einer rechtlich verselbstindigten Unternehmung
auszugehen.

Die Preispolitik fiir die von einer Unternehmung abgesetz-
ten Giiter spielt in jedem Wirtschaftssystem und fiir jede Art

Finanzielles
Grundprinzip

Dominanter
Preisfestsetzungsaspekt

Hauptziele neben der
optimalen Elektrizitdts-
versorgung

Erhaltung der
Eigenwirtschaftlichkeit

von Unternehmung eine ausschlaggebende Rolle. Fiir private
Unternehmungen in einer dominierenden Marktwirtschaft hat
die Preispolitik einen ganz andern Stellenwert als etwa fiir
gemeinwirtschaftlich orientierte Unternehmungen in einer
sozialen Planwirtschaft. Fiir die folgenden Uberlegungen legen
wir Unternehmungen der schweizerischen Elektrizitatswirt-
schaft zugrunde, unabhédngig davon, ob sie als oOffentlich-
rechtliche Anstalten (Korperschaften des 6ffentlichen Rechts),
als Offentlichte Aktiengesellschaften (bei denen ausschliesslich
offentliche Korperschaften Inhaber des Aktienkapitals sind)
oder als gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaften konzi-
piert sind oder ob es sich um private Unternehmungen handelt.
In allen Fillen werden neben andern Gesichtspunkten drei
Preisfestsetzungsaspekte dominieren, ndmlich

— die betriebs- oder unternehmungswirtschaftlichen,
— die volkswirtschaftlichen und
— die politischen Gesichtspunkte.

Die Figur 15 zeigt im Uberblick die im Hinblick auf die
Preisfestsetzung dominanten unternehmungspolitischen Ziel-
setzungen und das daraus resultierende finanzielle Grund-
prinzip. Unter dem langfristigen Ausgleichsprinzip verstehen
wir dabei Massnahmen, die die Unternehmungsfiihrung oder
die Triger der jeweiligen Unternehmungen (Aktionére, 6ffent-
liche Korperschaften) unternehmen miissen, damit aufgrund
des praktizierten finanziellen Grundprinzips die entsprechen-
den Unternehmungen wirtschaftlich iiberleben und damit ihre
Dienste fiir die Offentlichkeit erbringen konnen. Zusammen-
fassend wird man sagen miissen, dass alle rechtlich selbstin-
digen und finanziell eigenverantwortlichen Unternehmungen
auf dem Prinzip der Vollkostendeckung basieren miissen. Dem-
gegeniiber vertreten manche konomischen Lehrbiicher Theo-
rien und Lehrmeinungen, die aufgrund mehr oder weniger
einfacher mathematischer Zusammenhinge Verhaltensmaxi-
men ableiten wollen, wie eine Unternehmung finanziell optimal
zu fiihren sei, um damit das Gesamtwohl zu maximieren, die
aber oft von reichlich unrealistischen und papierenen Vorstel-
lungen ausgehen, und die man nur vertreten kann, wenn man
keine personliche Fiihrungsverantwortung in einer Unter-
nehmung trégt.

Langfristig ndtiges
Ausgleichsprinzip
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Preisanpassung

Verbesserung und
Sicherung des
Leistungsangebots
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Abschreibungs- und
Reservenmanagement
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Fig. 15

Finanziell massgebende Grundprinzipien
als Unternehmungsziele in

der offentlichen Versorgungswirtschaft
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Bei der Diskussion und Auswahl eines geeigneten Tarif-
systems sollten u.a. folgende Grundsitze beachtet werden:

1. Grundsatz

Ein System von aufeinander abgestimmten Preisen, also
ein Preissystem, muss in marktmaissiger und administrativer
Hinsicht geeignet sein, die fiir die Erhaltung und den abseh-
baren Ausbau der Unternehmung notigen Finanzmittel zu
liefern. Dieser Grundsatz wird dominant, wenn aus irgend-
welchen Griinden ein bestehendes Preissystem wesentlich ver-
dndert oder gar verlassen wird und ein neues, auf andere Be-
zugsgrossen aufbauendes, eingefiihrt werden soll. Also dann,
wenn etwa ein bisher bestehendes Tarifsystem stark verdndert
werden soll.

2. Grundsatz

Ein Preissystem muss auf die wesentlichen technischen und
wirtschaftlichen Parameter des Verkaufsgutes Riicksicht neh-
men. Das bedeutet, dass beim Verkauf elektrischer Energie
folgende physikalischen Grossen im wesentlichen direkt oder
indirekt in die Preiskalkulation mit einbezogen werden miissen :

— die Zeit (Dauer der Nutzung, Art und Dauer der zeit-
lichen Nutzungsintervalle, kritische Zeitperioden usw.)
die Leistung,

— die Energiemenge,

die Abgabespannung,

die Konstanz der Abgabespannung,

— die Frequenz,

der Giitegrad der Versorgung (Umschaltmoglichkeiten,
Notspeisung usw.).

I

3. Grundsatz

Ein Preissystem soll wirtschaftliche Anreize schaffen, um
die einmal aufgebaute, bereitgestellte und unterhaltene Pro-
duktions- und Ubertragungskapazitit wirtschaftlich moglichst
optimal einzusetzen und damit die Kostendegression der kon-
zentrierten Produktion und der Verteilung umfassend nutzen
zu konnen. Im Falle der Elektrizitidtserzeugung bedeutet dies
beispielsweise, dass anfallende Laufwasserenergie und kosten-
glinstig produzierte Kernenergie aus bestehenden Anlagen so
weitgehend wie moglich genutzt werden sollen. Es geht dabei
allerdings nicht einfach um eine Linearisierung der Ver-
brauchsstruktur — etwa indem produktionsseitig eine moglichst
hohe Jahresbeniitzungsdauer angestrebt wird —, sondern um
eine Anpassung der Leistungsnachfrage im Hinblick auf opti-
male Zeitintervalle (Zeit/Leistungsoptimierung).

6. Zur Definition des Begriffes
der administrierten Preise

Diese werden in der Literatur, speziell der amerikanischen,
ausserordentlich verschieden definiert. Den Begriff «adminis-
tred price» als ein von marktstarken Unternechmen gesetzter
Preis hat Means 1935 in die wirtschaftswissenschaftliche Lite-
ratur eingefiihrt [19].

Noch R. Leffwick hat 1972 definiert [20]: «Als administriert
gelten alle Preise, die durch Gesetz, Anbieter- oder Nachfrager-
gruppen oder Kollektivmassnahmen von Anbietern und Nach-
fragern festgesetzt sind. Sie sind das Gegenstiick zu freien
Marktpreisen, die durch das ungehinderte Zusammenspiel von
Angebot und Nachfrage auf dem Markt zustande kommen.»

Seither ist in wirtschaftspolitischen Diskussionen hiufiger
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von administrierten Preisen die Rede, auch wenn man heute
noch weit von einer umfassenden theoretischen Durchdringung
dieses Begriffs entfernt ist [21].

Aus diesem Grund will ich fiir unsere Verhéltnisse admini-
strative Preise durch folgende Aussagen charakterisieren:

— Sie werden durch eine legitimierte Instanz oder Behorde
auf administrativem Wege festgesetzt,

— Sie beruhen auf der Vorgabe eines betriebswirtschaftlich
erforderlichen und politisch als tragbar betrachteten geplanten
Jahrestiberschusses (Gewinn) und dies unter Berticksichtigung
einer angemessenen Selbstfinanzierung der geplanten Investi-
tionen, ausreichenden Abschreibungen, der unerlisslichen Bil-
dung von Riickstellungen fiir vorausschaubare, aber in ihrer
Hohe noch nicht genau abschdtzbaren Verpflichtungen. Mit
eingeschlossen ist auch eine Aufnung von Reserven, die der
zukiinftigen Risiko- und Gefihrdungssituation der Unterneh-
mung angemessen ist.

— Es besteht eine begrenzte politische Diskutierbarkeit der
festzusetzenden Preise, was ein empirisches Optimieren der als
notwendig erkannten Preisanpassung beziiglich des Zeitpunk-
tes des Inkrafttretens der Preisinderung sowie der Hohe der
auf den nidchsten Zeitpunkt vorgesehenen Preisanpassung be-
deutet. Dazu gehort auch die Bereitschaft des preisfestsetzen-
den Gremiums, gegebenenfalls die Anderungshéhe zu limi-
tieren und einen Teil des an sich notwendigen und eingeplanten
Betrages nach einem festen Plan zeitlich abgéstuft in Kraftzu
setzen. Faktisch bedeutet dies allerdings bloss eine andere
zeitliche Verteilung des als notwendig erachteten Finanz-
bedarfs, nicht aber ein Verzicht auf die unternehmungswirt-
schaftlich erforderlichen Finanzmittel.

— Durch die Abstiitzung der getroffenen Preisentscheidung
auf gesetzliche und statutarische Bestimmungen des Unter-
nehmungsverhaltens (etwa die Bestimmung der dauernden
Vollkostendeckung, der kaufmédnnischen Fiihrung der Versor-
gungsunternehmung oder der Erwirtschaftung eines minimalen
Jahresbeitrages an eine oOffentliche Korperschaft, die Selbst-
finanzierung laufender Nachinvestitionen usw.). Diese Bezug-
nahme auf iibergeordnete Zielsetzungen dient dem Zweck
vermehrter Legitimation der getroffenen Massnahmen.

— Nicht massgebend fiir administrierte Preisentscheide ist
die jeweilige konkrete Nachfrage oder das gerade herrschende
Angebot. Es kann zudem davon ausgegangen werden, dass
durch die Preisinderungen keine mengenmadssig ins Gewicht
fallenden Mengenidnderungen der Nachfrage eintreten werden.

— Von geringer Bedeutung ist ebenfalls die jeweilige Preis-
lage des Konkurrenzmarktes (eine gewisse Rolle spielt hier
jedoch der Wirmemarkt zur Niedertarifzeit, aber auch hier
setzt sich die Uberzeugung langsam durch, dass bei Infra-
struktur bereitstellenden Unternehmungen — wie eben Elektri-
zitdtswerken — alle abgesetzten Leistungen zu kostendeckenden
Preisen verkauft werden miissen, will man unternehmungs-
internen Umverteilungen [interne Subventionierung bestimm-
ter Marktgewohnheiten] vermeiden).

— Eine gewisse Starrheit der Preise und Vermeidung von
zeitlich kurzfristig sich folgenden Anderungen, aber insbeson-
dere auch Resistenz gegeniiber Forderungen michtiger Grup-
pen um Gewéihrung von Sondertarifen, will sagen Sondervor-
teilen. Administrierte Tarifpreise ndhern sich damit in einem
gewissen Sinne hoheitlich festgelegte Benlitzungsgebiihren, wie
sie beispielsweise fast durchgehend bei der Wasserversorgung
Anwendung finden.
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— In Einzelfillen durch die Absicherung der getroffenen
Preisentscheide im Rahmen des (jeweils zustdndigen) lokalen
oder gliedstaatlichen parlamentarischen Verfahrens. Es geht
dabei um das Erreichen der potentiellen Zustimmung der
referendumsfihigen Parteien und Verbinde.

7. Zur Notwendigkeit und Problematik
der Preisdifferenzierung

In der 6konomischen Theorie spricht man dann vonMarkt-
trennung oder Preisdifferenzierung, wenn ein Anbieter eines
homogenen Gutes in der gleichen Wirtschafts- oder Planungs-
periode dieses den verschiedenen Kéufern oder Kdufergruppen
zu verschiedenen Preisen verkauft [22]. Der Anbieter teilt also
im Sinne der klassischen Monopoltheorie den Gesamtmarkt
in Teilmirkte und reguliert die Absatzmenge in jedem Teil-
markt so, dass Grenzkosten und Grenzerlds gleich sind, be-
ziehungsweise der Monopolgewinn maximiert wird. Obwohl
gerade diese Modellbedingungen in der o6ffentlichen Energie-
wirtschaft nicht zutreffen, ist eine Preisdifferenzierung im Sinne
der Optimierung der Produktionsfunktion und der ©kono-
mischen Gesamtoptimierung unerldsslich.

Eine Preisdifferenzierung kann dabei nach verschiedenen
Kriterien erfolgen. So etwa

— nach geografischen, regionalen und ldnderweisen oder
allgemein raumlichen Gesichtspunkten

— nach personellen Aspekten. Hier handelt es sich um eine
Differenzierung in bezug auf die Stellung der Verbraucher.
Beispiel ist etwa, wenn der Arzt die Hohe seiner Honorarforde-
rung nach dem Einkommen seiner Kunden gliedert

— nach materiellen Sachverhalten, etwa in bezug auf die
Verwendung der Giiter, also indem etwa die Elektrizitédtsver-
wendung fiir Beleuchtungszwecke anders tarifiert wird als fiir
Wairmezwecke (Differenzierung nach dem Verwendungszweck
oder nach bestimmten Abnehmerkreisen)

— nach zeitlichen Kriterien. Dazu gehort die Marktspaltung
in Nieder- und Hochtarifzeiten oder die Spaltung in Sommer-
und Wintertarife

—nach der Absatzmenge. Beispiel dazu sind Haushalttarife,
Gewerbetarife und Industrietarife

— nach der Stufe des Absatzweges, also etwa die Differen-
zierung zwischen Letztabnehmern und Zwischenhéndlern ver-
schiedener Stufen
und schliesslich gibt es auch

— gesetzlich angeordnete Marktspaltungen, etwa wenn der
Staat gebrochene Wechselkurse vorschreibt.

Die Probleme der Preisdifferenzierung sind vielfaltig und
seit Jahren immer wieder Gegenstand eingehender Unter-
suchungen gewesen [23]. Neben achtbaren Argumenten, die
gegen eine Marktspaltung durch einen Monopolbetrieb spre-
chen, ist die Preisdifferenzierung fiir die 6ffentliche Wirtschaft
aus Griinden des finanziellen Ausgleichs zur Nutzung der
Kostendegression aller unverzichtbar. Nicht das Prinzip, wohl
aber das jeweils richtige Ausmass ist diskutierbar.

8. Die praktische Bedeutung administrierter Preise
in der Elektrizitatswirtschaft
Fillig ist nun ein Bezug der bisherigen Ausfiihrungen mit
der Praxis in der Elektrizitatswirtschaft. Welche Preisbildungs-
prinzipien werden effektiv praktiziert und mit welchem Erfolg?
Fine Analyse der Preisbildungspraxis zeigt zweifelsfrei, dass
der Typus der administrierten Preisfestsetzung dominiert; eine
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Ausnahme dazu bildet nur der Grosshandel und einzelvertrag-
liche Abmachungen mit Grosskunden. Dabei werden neben
dem Grundprinzip der langfristigen Vollkostendeckung auch
die Preisdifferenzierung mit Blick auf das Anlegbarkeitsprinzip
oder das Wertschidtzungsprinzip, wie man in der Schweiz
héufig sagt, praktiziert. Das Anlegbarkeitsprinzip hat bei den
leitungsgebundenen Energietrdgern und im offentlichen Ver-
kehr eine lange Tradition [24]. Danach werden die Tarife fiir
Verkehrsleistungen oder Energie nach der Zahlungsfihigkeit
und der Zahlungsbereitschaft der Kunden differenziert. Aller-
dings wurde dieses auch heute noch weit verbreitete Prinzip
im Laufe der Zeit vermehrt mit andern Preisbildungsprinzipien
kombiniert, wobei heute vermehrt an Kostenkriterien ange-
kniipft wird. Man spricht dann von kostenorientierten Tarifen.
Rein kostenbezogene Tarife kann es ja aus den dargelegten
Griinden der Kostenzurechnungsproblematik nicht geben.

Der Anwendung des Anlegbarkeitsprinzips liegen neben
unternehmungswirtschaftlichen Gesichtspunkten zur Erwirt-
schaftung von Deckungsbeitrigen auch verteilungspolitische
Uberlegungen zugrunde. Diese ergeben sich aus dem Grund-
satz, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behan-
deln sei. Die grosse Problematik dieses Grundsatzes liegt aller-
dings in der Interpretation dessen, was als gleich und was als
ungleich gelten soll. Gleich kann sich also etwa

— auf gleiche Kostenverursachung

— auf gleiche Leistungsinanspruchnahme, absolut oder
zeitgleich

— auf gleiche Nutzen- oder Wertschidtzung

— auf gleiche soziale Wirkungen

— auf gleiche politische Lenkungswirkung

— auf gleichen regionalpolitischen Ausgleich oder auf

— gleiche individuelle Nutzen-Kosten-Differenzen u. a.
mehr beziehen.

In diesem Zusammenhang muss auf einen interessanten
Vorschlag zur Preisbildung auf den Grundiiberlegungen der
Spieltheorie hingewiesen werden [25]. Die sogenannte Shapley-
Regel geht von der Uberlegung aus, dass die gemeinsame Ver-
sorgung einer Gesamtheit von Abnehmern zu wesentlich nied-
rigeren Gesamtkosten fiihrt als die isolierte Versorgung von
einzelnen Abnehmern. Unterstellt wird also die Wirkung des
statistischen Ausgleichs bei grossen Grundgesamtheiten. Da-
nach erlaubt erst die gemeinsame, grossrdumige Versorgung,
die Vorteile der Grossendegression in Beschaffung, Produktion
und Transport der Energie sowie die kostensenkenden Wir-
kungen des Belastungsausgleichs voll zu nutzen. Die gemein-
same Nutzung der vorhandenen Infrastruktur der Energie-
versorgung durch die Abnehmer kann dabei als Kooperation
interpretiert werden, und die dadurch erzielte Kostenreduktion
stellt dann den Kooperationsgewinn des Systems dar. Dieser
reduziert die Systemgesamtkosten, und diese Kostenersparnis
wird auf die einzelnen Abnehmer bzw. Tarifgruppen nach
folgenden Uberlegungen aufgeteilt:

— Abnehmer, deren Versorgung gleich hohe und klar zu-
rechenbare Kosten fiir Anschluss und Inanspruchnahme der
Leistung verursachen, zahlen gleich hohe Deckungsbeitrége.
Diese Kostendeckungsbeitrige werden in ihrer Hohe auch auf
die fiir den Kunden anfallenden alternativen Kosten bei Ver-
sorgung mit andern Energietrigern abgestimmt.

— Die Summe der gesamthaft erhobenen Deckungsbeitridge
entspricht denen der Summe der den einzelnen Abnehmern
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nicht zurechenbaren direkten Kosten. Damit ist die jederzeitige
Vollkostendeckung sichergestellt.

— Die Unternehmung ist im eigenen und im volkswirtschaft-
lichen Interesse daran interessiert, jeden Abnehmer anzu-
schliessen und zu beliefern, der den Kooperationsgewinn er-
hoht. (In der Praxis miissen allerdings aus verschiedenen, etwa
sozialen und politischen Griinden auch Abnehmer angeschlos-
sen werden, die den Kooperationsgewinn negativ beeinflussen.)
Dies ist dann Ausfluss der Versorgungspflicht der 6ffentlichen
Unternehmungen.

Dieses sogenannte Shapley-Prinzip geht also darauf aus,
dass in einem durch Substitutionseffekte gekennzeichneten
Energiemarkt zum Nutzen aller der Kooperationsgewinn maxi-
miert wird. Das in dieser Form reformierte Anlegbarkeits-
prinzip fiihrt in die Richtung der gesamtwirtschaftlich opti-
malen Absatzmenge und zu einer von der Kostenverursachung
her zweckmissigen Allokation der Lasten auf die einzelnen
Abnehmergruppen. Die Problematik des Anlegbarkeitsprin-
zips liegt natiirlich darin, dass es sehr schwer ist, rational
begriindbare Kriterien der Zumessung der abnehmerbezogenen
Deckungsbeitrage festzulegen und damit die relative Preishdhe
der Preisdifferenzierung zu bestimmen sowie die Hohe des
anlegbaren Preises, d.h. die Hohe des Preises festzustellen,
den ein Abnehmer fiir eine bestimmte Elektrizitdtsanwendung
zu zahlen bereit ist.

Der Hauptanwendungsfall der Bestimmung des anlegbaren
Preises ist in der Elektrizititswirtschaft die Differenzierung
nach Tag- und Nachttarifen. Hier ist ein entscheidendes Be-
urteilungskriterium darin zu sehen, wie weit der Mehrumsatz
zu Niedrigpreisen imstande ist, die Gesamtdurchschnittskosten
zu senken.

9. Die Frage der demokratischen Monopolpreiskontrolle

Nachdem wir bisher festgestellt haben, dass das Prinzip
der administrierten Preise in Kombination mit dem Anlegbar-
keitsprinzip die in der Schweiz massgebende Art der Energie-
preisbildung bei leitungsgebundenen Energietrigern ist, stellt
sich noch die Frage der Preiskontrolle oder, besser, die der
politischen Beurteilung der Unternehmungsgewinne und allen-
falls der abnehmergruppenbezogenen, internen Umverteilung,
also der gruppenspezifischen Belastung oder Subventionierung.
Spitestens hier muss zwischen den Offentlichen und privaten
Versorgungsunternehmungen unterschieden werden [26]. Da-
bei sollen hier weniger die teilweise grundsitzlich verschiedenen
Unternehmungsdeterminanten, wie sie in Tabelle VI aufge-
fiihrt sind, herausgestellt werden als vielmehr der Aspekt der
demokratischen Kontrolle. Die Unternehmungen, die im All-
gemeininteresse eine Offentliche Wirtschaftstitigkeit ausiiben
und institutionell Teil einer Gemeinde-, einer stddtischen, einer
kantonalen oder der Bundesverwaltung sind (also in der

Wesensziige dffentlicher und privater Unternehmungen und deren Bedeutung fiir die Beurteilung der Geschdiftspolitik

sowie des Preisbildungsprozesses

Tabelle VI

‘ Offentliche Unternehmung

Private Unternehmung

Unternehmungsziele Erzielung von Gewinn fir die Kapital-
eigentiimer (Gewinnmaximierungs-
prinzip)
Erzielung einer moglichst hohen
Rentabilitdt des eingelegten Kapitals
Prioritdt der Finanzziele
Kiirzerfristige Gewinnrealisierung
Optimales Verhiltnis zwischen
Eigenkapital und Fremdkapital
Sicherstellung der Liquiditéit
Moglichst hohe Wertschopfung je
Beschiiftigten und je eingesetzte
Kapitaleinheit

Eigentiimerverhéltnis Private Kapitaleigentiimer

Grundsitzliche Autonome Festlegung

Unternehmungspolitik

Unternehmungsdauer Autonom festlegbar, finanzielle Lage
als Ausscheidungskriterium

Preisbildungsprinzip Marktpreise, Wettbewerbspreise

Veranderbarkeit Kurzfristig, von Fall zu Fall beliebige

der Preise Preisdifferenzierbarkeit moglich

Kostendeckung

langfristig Vollkosteniiberdeckung
kurzfristig Evtl. nur Teilkostendeckung oder

Kalkulation nach Grenzkosten

Massgebendes Absatzchance im Marktpreis realisiert

Kalkulationsprinzip «Anlegbarkeitsprinzip»

Versorgung der Offentlichkeit mit einem bestimmten Versor-
gungsgut (Versorgungs- bzw. Bedarfsdeckungsprinzip)

Sicherstellen einer ausreichenden Rentabilitit; auch unrentable
Beziiger sind zu beliefern (Versorgungspflicht)

Prioritdt der Leistungsziele
Tiefhaltung der Energiekosten auf lange Sicht

Genligende Selbstfinanzierung zur langfristigen Tiefhaltung
der Zinskosten und damit der Gesamtkosten

Sicherstellung der Liquiditdt

Moglichst hohe Wertschopfung je Beschiftigten und je
eingesetzte Kapitaleinheit

Offentliche Hand (vollstindig oder gemischtwirtschaftlich)
Bund, Kanton, Gemeinde

Festgelegt durch Gesetz und Verordnung

Abdeckung offentlicher Versorgungsbediirfnisse, zeitlich
unbegrenzt

Administrierte Preise = Vollkostendeckungspreise
(Verpflichtung zur Eigenwirtschaftlichkeit)

Nur mittel- oder langfristig (= Tarife)
«ffentliche Einsprache» moglich

Vollkostendeckung

Vollkostendeckung, weil nur Teilkostendeckung zu internen
Subventionierungen und zeitlichen Kostenumlagerungen fiihrt

Auf Vergangenheitskosten aufbauende Plankosten
der kommenden Periode; nur beschrinkte Anwendung des
«Anlegbarkeitsprinzips»
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Rechtssprache selbstindige oder unselbstindige Anstalten),
ist die Fithrung durch die jeweilige Exekutive und damit auch
die rechtsstaatlich-demokratische Kontrolle der Finanzgeba-
rung und der Geschiftspolitik grundsitzlich gegeben. Auch
bei den selbstindigen oOffentlich-rechtlichen Korperschaften
wie etwa den Kantonswerken ist gemiss den jeweiligen Griin-
dungsgesetzen die offentliche Parlamentsaufsicht sichergestellt,
und zwar grundsitzlich, weil das jeweilige gliedstaatliche Par-
lament die Oberaufsicht iiber die Geschéftsfiihrung ausiibt und
regelméssige Kontrollen durch parlamentarische Priifungs-
kommissionen erfolgen, die dann auch den jeweiligen Ge-
schiftsbericht vorbehandeln und im Parlament vertreten, dem
dieser zur Abnahme unterbreitet wird. Diese parlamentarische
Kontrolle ist geeignet, sicherzustellen, dass die Finanzpolitik
dieser Unternehmungen und damit auch deren Preispolitik
im oOffentlichen Interesse erfolgt.

Demgegeniiber sind mehrheitlich privatwirtschaftliche oder
vollig private Versorgungsunternehmungen de jure beziiglich
ihrer Finanzgebarung und Preispolitik frei. Allerdings sind
heute die allgemeine offentliche Meinung, aber auch die realen
Tarifvergleichsmoglichkeiten eine De-facto-Schranke, die iiber-
missige Gewinne und damit die wirtschaftliche Ausnutzung
ihrer Momopolstellung wirksam verhindert.

Zusammenfassend kann man also feststellen, dass in der
schweizerischen offentlichen Versorgungswirtschaft besondere
Preisiiberwachungsorgane nicht sinnvoll sind, um so mehr als
gegebenenfalls ernste Kompetenzkonflikte im Rahmen unserer
foderalistischen Struktur und Autonomie etwa zwischen Bund
und Kantonen entstehen kodnnten.

V. Gesamtwirtschaftliche Wirkungen
eines administrierten Preissystems

1. Administrierte Preise und Inflation

Die Frage lautet hier: Fordert die Existenz administrierter
Preise die Inflation, oder wirken sie gar inflationsddmpfend?
Vorerst miissen wir zwischen Inflationsverursachung und In-
flationsforderung unterscheiden. Die erste Frage lautet also:
Ko6nnen administrierte Preise eine Inflation hervorrufen? Ein-
zelne theoretische Okonomen wie G. Bombach und C. Schultz
behaupten dies [27]. Sie fiihren an, dass das Preisniveau nur
dann stabil bleiben kann, wenn steigenden Preisen in Sektoren
mit langsamem Produktivitédtsfortschritt sinkende Preise in
anderen Sektoren gegeniiberstehen. Wenn in Sektoren mit
beachtlichen Produktivitdtsfortschritten — wie dies gerade auch
fiir die Elektrizititsproduktion und -verteilung gilt — die Preise
nicht gesenkt werden, sondern nach unten starr sind, dann
miisse das allgemeine Preisniveau steigen. Die administrierten
Preise verursachten somit einen treppenférmigen Anstieg des
Preisniveaus, d.h., sie begiinstigten die Inflation. Demgegen-
iiber sind andere Autoren wie etwa G. Haberler gerade gegen-
teiliger Auffassung [28].

Zur Frage der Ausbreitung der Inflation haben sich u.a.
M. Bronfenbrenner und F. Holzmann gedussert [29]. Sie be-
haupten, dass administrierte Preise eine Kosteninflation ver-
stirken und eine Nachfrageinflation abschwichen wiirden. Die
Kosteninflation werde verstirkt, weil bei einer Vollkosten-
bzw. Aufschlagskalkulation die gesamte Kostenerhohung im
Preis weitergegeben werde. Es spielt also das Prinzip der simul-
tanen oder zeitlich verzdgerten Kosteniiberwélzung. Da Ko-
stenerhohungen bei Aufschlagkalkulation sofort zu Preis-
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erhohungen fiihrten, seien beispielsweise die Unternehmungen
eher bereit, Lohnforderungen der Gewerkschaften zu erfiillen.

Der dimpfende Effekt der administrierten Preise bei Nach-
frageinflation wird darauf zuriickgefiihrt, dass die Preisniveau-
steigerung verlangsamt wird, da die Preise sich nach den Kosten
und nicht nach der Nachfrage ausrichten wiirden. Dieser Argu-
mentation ist aufgrund der empirischen Uberpriifung der
Preisentwicklung in der schweizerischen Elektrizitdtswirtschaft
weitgehend zuzustimmen.

Eine detaillierte Analyse iiber diese Zusammenhinge der
Inflationsbeeinflussung bietet auch G. Ackley aufgrund seiner
Beobachtungen in den USA [30]. Auch Ackley geht davon aus,
dass administrative Preise mittels Aufschlagskalkulation fest-
gelegt werden. Wenn nun ein allgemeiner Nachfrageiiberschuss
auftritt, dann dndern sich die administrierten Preise nicht, weil
sie gegeniiber Nachfrageinderungen unempfindlich sind. Wi-
ren alle Preise in einer Volkswirtschaft administriert, so konnte
auf allen Mirkten Uberschussnachfrage herrschen, ohne dass
es zu einer Erhohung des Preisniveaus kidme.

Es gibt jedoch in jeder westlichen Wirtschaft eine grosse
Zahl von Mirkten, auf denen sich Marktpreise bilden. Erst
durch diese Marktpreise kommt es zu einem Preisanstieg, weil
die Marktpreise auf die abgeleitete Uberschussnachfrage sofort
reagieren. Der so in Gang gekommene Inflationsprozess wird
durch die administrierten Preise verstiarkt, denn die gestiegenen
Preise von Zukdufen gehen in die Aufschlagskalkulation ein,
die administrierten Giiterpreise werden erhoht, dadurch erhoht
sich der Preisindex der Lebenshaltung, was wiederum zu stei-
genden Lohnen fiihrt. Die steigenden Lohnkosten fiihren via
Aufschlagskalkulation zu steigenden Preisen, und dies wieder-
um fiihrt zu hoheren Léhnen usw.

Fiir das Beispiel der Schweiz ist dieser Riickkopplungskreis
in Figur 16 dargestellt. Aus diesem Schema ist ersichtlich, dass
nach einem Preisanstoss der autonomen Vorkosten die Pen-
delung der Preise iiber die drei Zweige der gleitenden Giiter-
preise der Industrie, den Paritdtslohnanspruch der Landwirt-
schaft und den Konsumentenpreisindex als Steuerinstrumente
die induzierten Vorkosten angeregt werden. Dieser Preis-
kreislauf kann nun geddmpft oder aber sich selbst anregend
verlaufen. Durch Produktivititssteigerungen kann die soge-
nannte Lohn-Preis-Spirale gedimpft werden und eventuell
wieder zum Stillstand kommen. Wenn jedoch jede Gruppe,
also Gewerkschaften und Unternehmen, den Produktivitdts-
gewinn fiir sich beanspruchen, dann kommt der Inflations-
prozess nicht zum Stillstand. Die Vollkostenkalkulation an
sich verursacht jedoch keine Inflation, sondern der volkswirt-
schaftliche Verteilungskampf und seine Auswirkungen.

Ferner stellt Ackley fest, dass Ausmass und Geschwindig-
keit einer Nachfrageinflation wahrscheinlich geringer sein
werden, wenn viele Preise administriert sind, als wenn alle
Preise marktbestimmt wiren; doch beinhaltet die Preisbewe-
gung ein starkes Moment der Unwiderruflichkeit, da die ein-
mal gestiegenen Geldlohne auch zu einem hoheren Ausgangs-
preisniveau fiir die marktbestimmten Preise fithren.

Fragen wir uns noch, ob eine Uberschussnachfrage eine
Inflation verursachen konnte, wenn alle Preise in einer Volks-
wirtschaft administriert wiaren? Zumindest kurzfristig nicht,
denn administrierte Preise werden definitionsgeméss nur von
Zeit zu Zeit verandert, auf Nachfragesteigerungen reagieren
die Anbieter zundchst mit einer hoheren Produktion. Es kann
also Uberschussnachfrage herrschen, und dennoch finden keine
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Preiserhohungen statt. In diesem Fall wirken also administrierte
Preise sogar ausgesprochen inflationsddampfend. Gerade dieser
Fall ist in der Elektrizitdtswirtschaft hiufig, und empirische
Abklirungen bestitigen dies.

2. Administrierte Preise und Stagflation

Unter Stagflation (gebildet aus den Worten Stagnation und
Inflation) versteht man seit den sechziger Jahren die mehrfach
beobachtete gesamtwirtschaftliche Wirtschaftsentwicklung, die
gekennzeichnet ist durch das gleichzeitige Auftreten von wirt-
schaftlicher Stagnation mit Arbeitslosigkeit und hoher Infla-
tion. Die Entwicklung in England ist seit Jahren ein An-
schauungsbeispiel dafiir.

Die Irreversibilitit der Lohne, zusammen mit einer starren
Aufschlagskalkulation machen gewisse Autoren fiir die Er-
scheinung der Stagflation verantwortlich. Die Bindung der
Preise an die Kostenentwicklung und die Orientierung der
Lohne an der Preisentwicklung in der vergangenen Periode
fithren danach zu einer Preis-Lohn-Spirale, die auch im Kon-
junkturabschwung nicht aufhoért. Das preispolitische Verhalten
von Gewerkschaften und Unternehmen wird dabei um so
weniger zuriickhaltend sein, je mehr beide Gruppen damit
rechnen konnen, dass ein stirkerer Produktions- und Beschif-
tigungsriickgang durch konjunkturfordernde Massnahmen des
Staates verhindert wird.

Ein solches Verhalten muss aber nicht unbedingt auf ad-
ministrierte Preise zuriickzufiihren sein. Bei unelastischer und
sinkender Nachfrage und elastischem, sinkendem Angebot
kann es bei jeder Marktform zu steigenden Preisen kommen.
Dann steigt der Preis, obgleich die Nachfrage gesunken ist-
Hier miissten also Elastizitdtsberechnungen angestellt und die
Grosse der Nachfragesenkung sowie der Kostenerhdhung er-
mittelt werden, bevor die Vollkostenkalkulation fiir die Preis-
steigerungen verantwortlich gemacht werden kann. Auch hier
kann also kein direkter Zusammenhang nachgewiesen und
empirisch erhirtet werden.

VI. Wie kann der Staat direkt auf die Energiepreise
zu fiskalischen oder wirtschaftspolitischen Zwecken
Einfluss nehmen?

Um dies zu beurteilen, gehen wir von Figur 17 aus. Im
Zentrum stehen dabei staatliche Auflagen und Bedingungen
in der Form von Gesetzen, dringlichen Bundesbeschliissen,
Verordnungen, Reglementen, aber auch konkreten Anweisun-
gen, die sich mit der Produktion, der Beschaffung, dem Trans-
port, der Verteilung und dem Verbrauch von Energie be-
schiftigen. Das beginnt bei komplizierten Bewilligungsverfah-
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ren fiir den Bau von Kernkraftwerken oder die Erstellung neuer
Leitungen bis zu Fragen der Durchsetzbarkeit (beispielsweise bis
zur Kontrolle des Olbrenners im Privatwohnhaus). Einen ganz
wesentlichen Einfluss konnen sodann Steuern und Abgaben
aller Art, angefangen von sogenannten Lenkungssteuern, fis-
kalischen Steuern bis hin zu iiberhohten Anschluss- und Be-
nutzungsgebiihren ausiiben. Wihrenddem sich Auflagen meist
nur indirekt iiber eine lingere Wirkungskette auf die Energie-
preise auswirken, verdndern direkte Steuern und Abgaben die
Preishohe direkt und unmittelbar.

Daneben wird von mancher Seite die Aufstellung von Ge-
boten und Verboten als Eingriffsmittel in die Energiewirtschaft
befiirwortet. Selbstverstiandlich konnen sich solche Massnah-
men unmittelbar und scharf auf die Energiemengen und die
Energietrigerauswahl auswirken. In diese Richtung zielen
heute auch manche Bestimmungen, die in kantonalen Energie-
gesetzen verwirklicht werden sollen. Auch die staatliche Geld-
politik im Zusammenhang mit andern binnenwirtschaftlichen
Grossen und der Inflationspolitik spielt heute weltweit und
auch landesintern eine grosse Rolle und beeinflusst die Ener-
gickosten in einem ganz betrdchtlichen Ausmass. Erinnert sei
hier nur etwa an die Forderung der OPEC-Lénder, ihre Preise
aufgrund von Preisgleitklauseln automatisch an eine als inter-
nationale Inflationsrate bezeichnete fiktive Geldgrosse anzu-
passen.

Gerade im Energiebereich kommt aber den Olpreisen eine
gewichtige Leitfunktion auch fiir andere Energiepreise zu. So
stimmen etwa grosse multinationale Gesellschaften einschliess-
lich solchen des Bergbaus ihre Preise derart aufeinander ab,
dass die Einheitspreise der verschiedenen Energietriger, be-
zogen auf den Energieinhalt, etwa gleich sind (vgl. etwa Erdol
und Erdgas fiir Heizzwecke). Alles in allem wird man sagen
miissen, dass der Staat — unter der Voraussetzung der gesetz-
lichen Grundlagen — sehr grosse Einflussmoglichkeiten auf die

Staat

L

Geldpolitik ‘[ l Bedingungen

Energiekosten

Steuern und | ' Auflagen und

Abgaben

J |

Gebote und
Verbote

auswah!

|

Energiepreise

Fig.17 Einwirkungsmoglichkeiten staatlicher Massnahmen
auf die Energiepreise
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Energiepreisgestaltung hat, unabhingig davon, ob diese auf
der Basis marktwirtschaftlicher Preisbildung oder in der Form
von administrierten Preisen erfolgen.

In erweitertem Umfang kann der Staat (Bund und Kantone)
im Sinne der Figur 18 iiber politische Entscheidungen Einfluss
auf die Energiewirtschaft und damit lingerfristig auf das Preis-
niveau der Energiewirtschaft nehmen, und zwar u.a.

— iiber strukturgestaltende Konjunktur- und Wachstums-
politik

— liber die staatliche Investitionspolitik. Diese wird heute
in der Form des parlamentarischen Bewilligungsverfahrens fiir
Kernkraftwerke hochst wirkungsvoll und kostenrelevant be-
reits praktiziert

— sodann tiiber das staatliche Kontrollsystem. Dieses ist
heute etwa auf dem Gebiet des Elektrizitdtsexportes bereits
stark ausgebaut.

Die staatlichen Korperschaften aller Stufen iiben damit
bereits heute sowohl eine selektive als auch globale Angebots-
steuerung aus. Dass dies auch auf der Nachfrageseite sowohl
mit Mitteln der moralischen Beeinflussung iiber die Massen-
medien als auch in konkreten Einzelfillen geschieht, haben
wir bereits anhand der Figur 17 dargelegt.

VIl. Schlussfolgerungen
Zusammenfassend ergeben sich folgende Feststellungen:

1. Die traditionelle volkswirtschaftliche Monopoltheorie
ebenso wie die Theorie der vollstindigen Konkurrenz arbeiten
mit Pramissen, die fiir 6ffentliche Unternehmungen und ins-
besondere die Elektrizititswirtschaft nicht zutreffend sind.
Daraus folgt, dass auch die aus diesen Theorien abgeleiteten
Verhaltensmaximen weitgehend unzutreffend oder gar verfehlt
sind. Dazu gehoren u.a. die Postulate

— dass die Tarifierung in der Elektrizitatswirtschaft nach
(kurz- oder langfristigen) Grenzkosten erfolgen miissel),
ebenso wie der Glaube

dass die Gleichung Grenzkosten = Grenzerlos eine
Handlungsmaxime sei, die in der Elektrizititswirtschaft zu
einer optimalen Allokation fiihren wiirde.

2, Fiir offentliche Versorgungsunternehmungen ist das
Prinzip der langfristigen Vollkostendeckung nicht nur zu
Recht herrschende Praxis; es ist auch das dem Aufgabenbereich
der Offentlichen Versorgungsaufgabe angemessene Wirt-
schaftsprinzip. Nur dieses Kalkulationsprinzip stellt sicher,
dass die auf Dauer angelegte Versorgungsaufgabe eigenwirt-
schaftlich und ohne Einsatz von Steuergeldern oder andern
offentlichen Subventionen erfolgen kann.

3. Das in der Elektrizititswirtschaft herrschende Preisbil-
dungsprinzip der administrierten Preise muss als insgesamt

1) Vgl. dazu auch Herbert Anschiitz, Theoretische und empirische
Untersuchungen iiber Ursachen und Wirkungen der Konzentration unter
besonderer Beriicksichtigung des Kostenverlaufs in Abhédngigkeit von
der Betriebs- und Unternehmensgrosse, Berlin 1973. Er stellt u.a. auf
S.13 fest:

«Durch die Ausrichtung auf die marginale Betrachtungsweise ist die
Kostentheorie und die von ihr abgeleitete Grenzkostenrechnung in eine
bestimmte Blickrichtung gelenkt worden, die fiir die Beantwortung be-
stimmter Probleme durchaus sinnvoll ist, jedoch nicht fiir alle Zwecke
ausreicht ... Daran dndert auch nichts, dass die Grenzkostenrechnung
mit Hilfe mathematischer Optimierungsmethoden zu Entscheidungs-
modellen ausgebaut werden kann, aus denen bei vorgegebener Zielgrosse
wie z.B. Erzielung maximalen Gewinns die optimale Losung abgeleitet
wird. Nur zu oft handelt es sich hier um mathematische Leergebiude,
da die gesetzten Prdmissen nicht der betrieblichen Wirklichkeit stand-
halten.»
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Fig.18 Wirkung politischer Planung und Lenkung auf das Angebot
und die Nachfrage nach elektrischer Energie

sachkonform und zweckmissig anerkannt werden. Es stellt
sicher, dass sowohl volkswirtschaftliche wie betriebswirtschaft-
liche und politische Gesichtspunkte bei der Preisfestsetzung in
der offentlichen Versorgungswirtschaft angemessen beriick-
sichtigt werden.

4. Die demokratische Kontrolle der offentlichen Unterneh-
mungen stellt sicher, dass offentliche Unternehmungen im
Sinne der parlamentarischen Mehrheiten auf die Bediirfnisse
der Offentlichkeit ausgerichtet sind und bleiben, nicht zuletzt
auch beziiglich der Preis- bzw. Tarifpolitik.
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Organisations nationales et internationales

Audienz des Papstes
fiir das Direktionskomitee der UNIPEDE

Am 9. Februar 1981, anlisslich seiner Sitzung in Rom, wurde
das Direktionskomitee der Internationalen Union der Erzeuger und
Verteiler elektrischer Energiec (UNIPEDE) von Papst Johannes
Paul II. in Audienz empfangen. In seiner kurzen Ansprache wies der
Papst auf die zentrale Bedeutung des Stroms fiir alle Gebiete
menschlichen Lebens hin und ermutigte seine Besucher in ihrer
Aufgabe, die internationale Zusammenarbeit der Elektrizitdtswirt-
schaft zu fordern und die Versorgungssicherheit zu verbessern. Er
betonte auch die grosse Verantwortung solcher Organisationen fiir
die Losung der weltweiten Energieprobleme und fiir die Erziehung
der Verbraucher zu verantwortungsvollem Umgehen mit allen For-
men der Energie, die ja letztlich ein Geschenk des Schopfers sei. Ro
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Le Comité de Direction de P'UNIPEDE
recu en audience par le Pape

A T’occasion de sa séance du 9 février dernier 8 Rome, le Comité
de Direction de I’Union Internationale des Producteurs et Distri-
buteurs d’Energie Electrique (UNIPEDE) a été regu en audience
par le Pape Jean-Paul II. Dans sa breve allocution, le Pape releva
I’importance de I’électricité dans tous les domaines de la vie humaine
et encouragea ses visiteurs a persévérer dans leur tiche en continuant
a développer la coopération internationale et a perfectionner 1’ap-
provisionnement en énergie électrique. Il insista aussi sur la grande
responsabilité¢ d’institutions comme la leur dans la recherche de
solutions aux problémes énergétiques mondiaux, et sur la nécessité
d’éduquer les consommateurs afin qu’ils utilisent I’énergie avec plus
de respect, puisqu’elle est en fait un don du Créateur. Ro

Begriissung des VSE-Prisidenten, Herrn H. von Schulthess, anlisslich
der UNIPEDE-Direktionskomitee-Sitzung in Rom

Le Pape saluant le président de I’'UCS, M. H. von Schulthess, a I’occasion
de la séance du Comité de direction de PTUNIPEDE a Rome

Bull. ASE/UCS 72(1981)6, 21 mars



	Die Problematik administrierter Preise in der Elektrizitätswirtschaft und deren energiepolitisches Lenkungspotential

